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Gesetzliche Veränderungen
im sozialen Bereich gehen
mit großem Interesse der
Zahnärzte und der Medien,
der Parteien und der Ge
werkschaften einher. Genau
so treffen uns niedergelasse
ne Zahnärzte aber auch neue
Gesetzesinitiativen, welche
mit großem Aufsehen verab
schiedet werden. Diese kön
nen genauso einschneidende
Ergebnisse für unsere Praxen
beinhalten.

Mit dieser Problematik be
faßt sich das Referat „Zahn
ärztliche Berufsausübung“.
Hier sollen Sachaufgaben
gelöst werden und prakti
kable Serviceleistungen für
Sie erbracht werden.

Die zukünftige Änderung
des Abfallgesetzes und die
bundesweite Einflußnahme
auf deren Inhalt ist ebenso
ein Thema wie die Abwasser
rechtsvorschriften im Frei
staat. Die Bewertung der
neuen Umwelthaftungsricht

linien gehört dazu wie die
neuzufassenden Hygienevor
schriften.
Die Mitarbeit der Zahnärzte
ist in solchen Fällen immer
auf Qualitätssicherung und
geringstmögliche Belastung
der Praxen ausgerichtet. In
den meisten Gesetzesinitiati
ven ist aber durch EG-Rah
menrichtlinien nur ein ge
ringer Spielraum gegeben. In
diesem Zusammenhang
steht auch unser derzeitiges
Hauptthema - die Umset
zung der Unfallverhütungs
vorschriften 122 und 123 der
Berufsgenossenschaften.
Denn mit der EG-Rahmen
richtlinie (89/391) und deren
Einarbeitung in das Arbeits
sicherheitsgesetz wird auch
die betriebsärztliche und si
cherheitstechnische Bera
tung von Betrieben mit we
niger als 30 Beschäftigten
zur Pflicht erhoben.
Glücklicherweise ist den
Zahnarztpraxen bei der zeit
lichen Realisierung noch ein
Spielraum gelassen worden.
Am 1.9.1997 beginnt für un
sere Praxen eine einjährige
Erklärungszeit, in der wir
uns entscheiden können,
welcher Institution wir uns
anschließen. Erst ab dem
1.9.1998 müssen wir dann in
den Praxen die UVV 122 und
123 eingeführt haben.
Eines ist uns allen klar, die
ser Beratungsdienst kostet
unser Geld und unsere Zeit.
Daher lautet das Ziel für den
Vorstand der Landeszahnärz
tekammer, eine Variante zu
finden, die die Praxen nur
minimal belastet. Diese muß

kostengünstig sein und ei
nen geringen Umfang haben.
Deshalb ist ein geringstmög
licher Aufgabenkatalog un
umgänglich. Das funktio
niert für Thüringen nur in ei
nem Rahmenvertrag mit ei
nem freien Anbieter. Dazu
bedarf es des Zusammenhal
tes der Thüringer Zahnärzte
- denn je mehr am Rahmen
vertrag 1998 teilnehmen,
umso besser sind die Kondi
tionen aushandelbar.
Die durchgeführte Fragebo
genaktion vom Dezember
1995 bestätigte diese Wer
tung. 80 % der zurückgesen
deten Schreiben sprachen
sich für einen Rahmenver
trag aus. Das läßt mich hof
fen, daß Ihnen die Vorteile
eines gemeinsamen Vorge
hens verständlich sind.
Worin besteht die Aufgabe
der Sicherheitsingenieure?
Sie sollen den Arbeitsschutz
in unseren Praxen und die
Einhaltung der gesetzlichen
Vorgaben einschätzen. Sie
sollen uns auf Fehler, Un
achtsamkeiten und Unterlas
sungssünden aufmerksam
machen. Keineswegs dürfen
sie uns bei Verstößen bestra
fen oder uns zu Änderungen
zwingen. In diesem Zusam
menhang sehe ich auch den
Vorteil für unsere Praxen,
daß wir ohne sofortige Ord
nungsstrafen oder andere
rechtsstaatliche Mittel auf
Fehler aufmerksam gemacht
werden.
Der betriebsärztliche Bera
tungsdienst sollte im Ge
spräch mit den Angestellten
die Einschätzung des Gefah

Gesetze ohne Ende

tzb 7-8/96
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renpotentials im Arbeitsbe
reich vornehmen und die ar
beitsmedizinischen Untersu
chungen auswerten. Das ist
nicht zu verwechseln mit der
Durchführung der arbeits
medizinischen Untersuchun
gen der ermächtigten Ärzte
nach der UVV 100. Es findet
keine Untersuchung, Immu
nissierung oder anderweiti
ge medizinische Maßnahme
statt. Es handelt sich ledig
lich um eine Beratung.

Letztendlich ist aber keine
Richtlinie, kein Gesetz neu,
nur die Beratung in diesen
Diensten ist auf uns Arbeitge
ber mit wenigen Beschäftig
ten ausgedehnt worden. An
der Umsetzung dieser Unfall
verhütungsvorschriften 122
und 123 kommen wir nicht
vorbei. Wir bereiten entspre
chende Arbeitsunterlagen
für Sie vor. Sehen Sie den
Vorteil in der Beratung für
die Unfallprophylaxe, und

tzb 7-8/96

realisieren wir diese Aufgabe
gemeinsam mit dem kleinst
möglichen Aufwand für die
Zahnarztpraxen.

Dr. Olaf Wünsch
Referent für Zahnärztliche
Berufsausübung 
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„Ein Pessimist ist ein
Mensch, dem nicht wohl zu
mute ist, wenn er sich wohl
fühlt - weil er befürchtet,
daß er sich schlechter fühlen
wird, wenn er sich besser
fühlt“ (G. B. Shaw). Mit die
sen Worten eröffnete Kam
merpräsident Dr. Junge nach
den erfolgten Regularien sei
nen Bericht und appellierte
mit diesem Zitat gleichzeitig
an die Vertreter der Kam
merversammlung, nicht
dem so oft zitierten Pessimis
mus aller politischen Berei
che zu folgen.
Die derzeit kritische Lage, u.
a. durch überzogene Ansprü
che selbstverschuldet, ist al
lerdings nicht als existenzbe
drohend anzusehen und
kann durch das Sparpaket
der Koalition auf Bundes-
und Länderebene bewältigt
werden. Eine neue und stabi
le Basis von Bundes- und So
zialhaushalt mit einer ausge
wogenen Sozialpolitik ist da
zu allerdings Bedingung. Die
Rückführung des Wohlfahrt
staates auf ein finanzierbares
Maß ist eine Voraussetzung
für die Erfüllung der Wachs
tumsprognosen seitens der
Weltbank. - Ebenso geraten
die scheinbar erstarrten be
rufspolitischen Fronten in
Bewegung.
Mit ihrer konsequenten Poli
tik, getragen von Bundes
zahnärztekammer, KZBV
und Freiem Verband, haben
die Zahnärzte Positionen er
arbeitet, die in der Zukunft
in entscheidenden Verhand

lungen gefestigt werden
müssen.

In der Problematik „Daten
trägeraustausch“ konnte ein
tragbarer Kompromiß ausge
handelt werden. Das politi
sche Ziel „Gläserner Patient“
und „Gläserne Praxis“ wurde
durch konsequente berufspo
litische Interventionen sei
tens der Zahnärzte verhin
dert. Gemeinsam mit den
Datenschützern wurde er
reicht, daß eine Repersonali
sierung der an die Kranken
kassen zu übermittelnden
Daten nicht möglich sein
wird.

Das Konzept der Vertrags-
und Wahlleistungen ver
zeichnet erste tragende Erfol
ge im Bereich von Füllungs
therapie und Prothetik. So

enthält der Gesetzentwurf
der Bundesregierung vom
20. Mai d. J. u. a. den Passus,
daß der Versicherte solche
Mehrkosten selbst zu tragen
hat, wenn anstelle von Amal
gam ein anderes, sog. nicht
notwendiges Füllungsmate
rial gefordert wird. Die die
vertragszahnärztliche Lei
stung überschreitenden Fül
lungen werden in Höhe der
Vertragsleistung als Sachlei
stung erstattet. Den Diffe
renzbetrag hat der Patient
selbst zu tragen. Hiermit
wird erstmals der Grundsatz
„entweder Sachleistung oder
keine Kassenleistung“ gebro
chen. 

Weiterführend zu diesem
Konzept informierte Dr. Jun
ge zum Vorschlag der BZÄK

Kammerversammlung der LZKTh
Bericht des Präsidenten der Landeszahnärztekammer Thüringen zum
Thema „Zahnärztliche Berufspolitik“ und zur Arbeit des Vorstandes

Aufmerksames Verfolgen der Tagesordnung



LANDES 
ZAHNÄRZTEKAMMER

T   H   Ü   R   I   N   G   E   N

249tzb 7-8/96

„Prophylaxe ein Leben lang“.
Hierzu können die entspre
chenden Informationen in
der Geschäftsstelle der
LZKTh eingesehen werden.
Beschlossen wurde dieser
Themenschwerpunkt mit
den Ausführungen zu den
Festzuschüssen im Bereich
der prothetischen Versor
gung. Die derzeit gültige pro
zentuale Beteiligung der ge
setzlichen Krankenkassen
zum Zahnersatz soll durch
einen definierten Festzu
schuß ersetzt werden, dessen
Höhe auf der Basis des heuti
gen Niveaus für Kronen, To
talprothesen bzw. bei ande
ren Versorgungsformen je
fehlenden Zahn festgelegt
werden soll. Dies erfordert
die direkte Abrechnung der
prothetischen Leistungen
zwischen Patient und Zahn
arztpraxis in Form der Ko
stenerstattung und soll auf
der Basis der Gebührenord
nung für Zahnärzte erfolgen.
Allerdings wird die diskutier
te sog. „Sicherheitslinie“, die
den Steigerungssatz der GOZ
auf den 1,7- bzw. 2,3-fachen
Satz begrenzen soll, einstim
mig von der BZÄK abge
lehnt.

Die Realisierung dieser Pläne
wird den Ausbau der zahn
ärztlichen Beratungsstellen
erfordern, und die GOZ-Aus
schüsse werden wesentlich
mehr Anfragen zu Kosten
voranschlägen und Rech
nungslegungen bearbeiten
müssen.

Die neuerliche bundesweite
Diskussion der GOZ war ein
weiterer Themenschwer
punkt des Referates von Dr.
Junge. Der Abschlag Ost und

die Rücknahme der geplan
ten Angleichung im Früh
jahr 1996 sind für die Zahn
ärzteschaft der neuen Bun
desländer nicht mehr trag
bar. In mehreren Briefen
und Stellungnahmen haben
die Mitglieder der Koordinie
rungskonferenzen der neuen
Bundesländer sowie der Prä
sident der Bundeszahnärzte
kammer beim Bundesge
sundheitsministerium eine
sofortige Angleichung der
GOZ-Ost an das Niveau der
Altbundesländer gefordert -
bisher ohne Erfolg.

Zum Thema Amalgam zitier
te der Kammerpräsident den
Standpunkt der BZÄK, der
während der Pressekonfe
renz am 14. Mai in Bonn dar
gelegt wurde:

- Die Speicheltests erlauben
keine Aussage zur Belastung
des Körpers mit Quecksilber.

- Die Tübinger Studie dis
qualifiziert sich als Beitrag
für die wissenschaftliche Dis
kussion.

- Die Wissenschaft ist sich
weltweit einig: Amalgam ist
in der Füllungstherapie nach
wie vor einsetzbar.

Gestützt auf Stellungnah
men deutscher und interna
tionaler Institutionen und
Wissenschaftler hält die Bun
deszahnärztekammer eine
gesundheitliche Gefährdung
durch Amalgam für nicht ge
geben. Einzelfälle, bei denen
eine Unverträglichkeit vor
liegt, können nicht auf die
Allgemeinheit übertragen
werden. Selbst aus einer kor
rekt berechneten, im Spei
chel vorfindbaren Quecksil
bermenge sind keine Aussa
gen über die Quecksilberre
sorption möglich. Die Bun
deszahnärztekammer warnt

Dr. Junge dankt Herrn RA Schmetkamp für seine Tätigkeit als  juri
stischer Berater der Kammer
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im Einklang mit der Deut
schen Gesellschaft für Zahn-,
Mund- und Kieferheilkunde
und in Übereinstimmung
mit dem Bundesinstitut für
Arzneimittel und Medizin
produkte davor, sich aus
Angst vor einer Gefährdung
mit Amalgam intakte Füllun
gen entfernen zu lassen.
Es wird befürchtet, daß der
Streit um Amalgam solange
nicht beendet werden kann,
solange der Patient in seiner,
nur ihm zustehenden Ent
scheidung über die Art des
Füllungsmaterials durch die
bisher bestehende Gesetzes
lage gehindert wird. Deswe
gen unterstütze die Bundes
zahnärztekammer auch den
Gesetzentwurf der Bundesre
gierung, die Füllungsthera
pie auf eine neue gesetzliche
Basis zu stellen. Der Präsi
dent vertrat den Standpunkt,
daß nur ein vernünftiges
Arzt-Patientengespräch das
Mittel der Wahl sein könne.
Ausführlich berichtete Dr.
Junge anschließend über die
Arbeit des Vorstandes der
Landeszahnärztekammer. 
Zuvor stellte er den Mitglie
dern der Kammerversamm
lung Herrn Jürgen Kohl
schmidt als Nachfolger der
derzeitigen Geschäftsführe
rin vor. Nach dem Ausschei
den von Frau Müller in den
Ruhestand wird Herr Kohl
schmidt (eine Vorstellung er
folgt in diesem Heft) die allei
nige Geschäftsführung über
nehmen.
Der im vergangenen Früh
jahr gewählte Vorstand hat
sehr schnell zu einer kolle
gialen Zusammenarbeit ge
funden, und jedes Mitglied

ist bemüht, die Aufgaben sei
nes Referates in hervorragen
der Sachlichkeit und Gründ
lichkeit zu bearbeiten, aber
auch mit entsprechender
Kompetenz in anderen Berei
chen mitzuwirken. -
Im Berichtszeitraum fanden
sechs Vorstandssitzungen
der Landeszahnärztekam
mer statt. Zwei weitere Vor
standssitzungen wurden ge
meinsam mit der KZV durch
geführt.

Die erste (am 31.1.1996) hatte
Fragen der Begutachtung
zum Inhalt mit dem Schwer
punkt der Begutachtung
außervertraglicher Leistun
gen. Hierbei waren sich die
Vorstände einig, daß diese
ausschließlich in die Kompe
tenz der Kammergutachter
gehöre. Gegen den sog.
„Kombigutachter“ legte der
Vorstand der LZKTh sein Ve
to ein und lehnte ebenfalls
eine Begutachtung durch
den Medizinischen Dienst
der Krankenkassen grund
sätzlich ab.

Die zweite gemeinsame Vor
standssitzung am 1.4. be
schäftigte sich mit dem
Projekt eines gemeinsamen
Zahnärztehauses. Ein ent
sprechendes Objekt steht ge
genwärtig zur Debatte. Dr.
Junge betonte den verlocken
den Gedanken, beide Körper
schaften sowie das Versor
gungswerk und eine zahn
ärztliche Fortbildungsein
richtung gemeinsam mit ei
ner Geschäftsstelle der Deut
schen Apotheker- und Ärzte
bank unter einem Dach ver
einen zu können. Die Thü
ringer Zahnärzte dürften da
durch jedoch nicht zusätz

lich über die Maßen belastet
werden, und die Realisie
rung erfordere noch einige
Verhandlungen, Konkretisie
rungen und kostengünstige
Berechnungen.

Im Bereich Fortbildung wur
den von der Kammer 1995 97
Kurse und im 1. Halbjahr
1996 49 Kurse angeboten und
auch gut besucht. Die Bilanz
des seit November 1995
durchgeführten IUZ ist sehr
positiv. Aber diese Zahlen
verdeutlichen auch, daß
dringend die räumlichen
und technischen Vorausset
zungen für die Fortbildung
verbessert werden müssen.

In diesem Zusammenhang
erwähnte der Präsident noch
einmal besonders den 3.
Thüringer Zahnärztetag im
September 1996 in Suhl. Ne
ben dem wissenschaftlichen
Programm findet in den an
grenzenden Räumen des
Congress Centrum Suhl die
Dentalausstellung statt. Im
Atrium des CCS wird die
LAGJTh mit Kariestunnel
und Zahnputzbrunnen El
tern und Kinder zur Prophy
laxe motivieren. Der Zahn
ärztetreff findet am Freitag
abend im Hotel Ringberg
haus statt, und wird mit sei
nem unterhaltsamen Teil
den ersten Kongreßtag be
schließen.
In der ersten Hälfte dieses
Jahres begann der Satzungs
ausschuß seine Arbeit und
überarbeitete zuerst die Be
rufsordnung der Landes
zahnärztekammer Thürin
gen auf der Grundlage der
Musterberufsordnung der
Bundeszahnärztekammer. 
Die Diskussion dazu ist für
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die nächste Kammerver
sammlung geplant. -
Im Rahmen der Öffentlich
keitsarbeit wurde u. a. die Pa
tientenzeitschrift „ZahnRat“
unter der Regie der Landes
zahnärztekammer Sachsen
übernommen. Diese er
scheint vierteljährlich und
wird den Thüringer Zahnärz
ten kostenlos zugestellt. Auf
Beschluß des Vorstandes der
LZKTh wurde allen Zahn
arztpraxen in Thüringen der
nun komplette Satz der Pati
enteninformation „Zahnheil
kunde plus“ zur Verfügung
gestellt. Letztere wurde von
der Zahnärztekammer West
falen-Lippe übernommen.
Bezüglich des Referates
Zahnarzthelferinnen be
merkte Dr. Junge, daß gegen
wärtig die Anträge zur Aus
bildung als Zahnarzthelferin
ab 1. September 1996 einge
hen. In diesem Jahr sei mit
ca. 300 Auszubildenden zu
rechnen. Im Sommer dieses
Jahres werden 287 Auszubil
dende ihre Lehre beenden.
Insgesamt befinden sich
dann ab September 750
Zahnarzthelferinnen in Aus
bildung. Je Ausbildungsplatz
können in diesem Jahr 3.500
DM Fördermittel bereitge
stellt werden. Bisher wurden
weiterhin 71 Fortgebildete
Helferinnen und 101 ZMF
ausgebildet, und es besteht
weiterhin eine große Nach
frage.
Im ersten Halbjahr wurden
von 38 Patienten Anfragen
an die Patientenberatungs
stelle gerichtet und bearbei
tet. In 16 Fällen wurden Gut
achter der Kammer für die
Erstellung eines freien Gut

achtens benannt. Auf dieses
Referat würden bald erhöhte
Anforderungen zukommen.
Besonders dankte der Präsi
dent den Vorstandsmitglie
dern Dr. Schmidt und Dr.
Bergholz, daß sie diese oft
sehr viel Einfühlungsvermö
gen und menschliche Zunei
gung - neben hohem zahn
ärztlichen Sachverstand - er
fordernde Arbeit so mei
stern.

Die Zahnärztliche Röntgen
stelle hat je zwei Kurse für
Zahnärzte und Zahnarzthel
ferinnen zum Erwerb der

Kenntnisse im Strahlen
schutz und 6 Kurse zur
Durchführung von Kon
stanzprüfungen durchge
führt. Weiterhin erfolgten
bei 2/3 der niedergelassenen
Zahnärzte die gesetzlich vor
geschriebenen Konstanzprü
fungen. (Das ausführliche Re
ferat kann in der Geschäfts
stelle der LZKTh eingesehen
werden.)

red.     

Fotos (2): Meinl 
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Antrag Nr. 20/96

Antragsteller:  Vorstand der Landeszahnärztekammer Thüringen
Betreff:  Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsführung für den Haushalt

 der Kammer 1995

Beschlußtext:
Die Kammerversammlung bestätigt die Bilanz und die Ertrags- und Aufwandsrechnung der
Kammer für das Haushaltsjahr 1995 und erteilt dem Vorstand und der Geschäftsführung gem. §
6 k der Satzung der LZKTh Entlastung.

Wortlaut der Begründung:
Nach Prüfung des Haushaltes 1995 durch die Prüfstelle der Bundeszahnärztekammer - Arbeits
gemeinschaft der Deutschen Zahnärztekammern e. V., Köln - und durch den Rechnungsprü
fungsausschuß der Landeszahnärztekammer Thüringen beantragt der Vorstand der LZKTh ent
sprechend § 6 k der Satzung die Bestätigung des Jahresabschlusses und die Entlastung des Vor
standes und der Geschäftsführung. Der gesamte Prüfbericht liegt in der Geschäftsstelle zur Ein
sichtnahme vor, der Bestätigungsvermerk liegt den Unterlagen bei. Die Ertrags- und Aufwands
rechnung und die Bilanz sind dem Antrag beigefügt.

Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.

Antrag Nr. 20/96 

Antragsteller:  Vorstand der Landeszahnärztekammer Thüringen
Betreff:  Entlastung des Vorstandes, des Verwaltungsrates und der Geschäftsfüh

 rung für den Haushalt des Versorgungswerkes 1995

Beschlußtext:
Die Kammerversammlung bestätigt die Bilanz und die Ertrags- und Aufwandsrechnung des
Versorgungswerkes für das Haushaltsjahr 1995 und erteilt dem Vorstand, dem Verwaltungsrat
und der Geschäftsführung gem. § 6 k der Satzung der LZKTh Entlastung.

Wortlaut der Begründung:
Das abgeschlossene Haushaltsjahr 1995 wurde durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG,
Frankfurt, geprüft. Der Prüfbericht liegt in der Geschäftsstelle vor. Rechnungs- und andere Dif
ferenzen wurden nicht festgestellt. Der Bestätigungsvermerk liegt den Unterlagen bei. Bi
lanzwirksame Beanstandungen wurden nicht festgestellt. Die Ertrags- und Aufwandsrechnung
und die Bilanz sind als Anlage beigefügt.

Der Antrag wurde einstimmig angenommen. 

Anträge an die Kammerversammlung und
deren Beschlußfassungen
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Antrag Nr. 21/96 

Antragsteller:  Vorstand der Landeszahnärztekammer Thüringen
Betreff:  Genehmigung von Etatüberschreitungen

Beschlußtext: 
Die Kammerversammlung beschließt gem. § 6 r der Satzung der LZKTh  die folgenden Etatüber
schreitungen im Haushalt der LZKTh 1995.

Wortlaut der Begründung:
Im Ergebnis des Abschlusses des Haushaltsjahres 1995 wurden bei folgenden Haushaltskonten
Überschreitungen festgestellt, d. h. gegenüber dem Haushaltsplan 1995 mußten überplanmäßige
Ausgaben getätigt werden. Diese Etatüberschreitungen sind nach § 6 r der Satzung der LZKTh
von der Kammerversammlung zu genehmigen.

 Etat 1995  Ist 1995  Überschreitung

1. Organe

sonstige Aufwendungen KV 4.000, 00 DM 7.334, 33 DM 3.334, 33 DM
Die 1. Kammerversammlung nach der Neuwahl fand im Treff-Hotel Weimar/Legefeld statt. Die
dabei entstandenen Kosten für Miete und Verpflegung lagen höher als geplant.

Reisekosten/Sitzungsgelder für Vorstand 230.000, 00 DM 291.008, 20 DM 61.008, 20 DM
Durch Zunahme der Reisetätigkeit der Vorstandsmitglieder wurde der Haushaltsplanansatz
überschritten.

2. Zahnärztliche Fortbildung 200.000, 00 DM 375.890, 23 DM 175.890, 23 DM
Die Anzahl der durchgeführten Kurse hat sich aufgrund großer Nachfrage erhöht. Den Mehr
ausgaben stehen Mehreinnahmen von Höhe von 233.515,00 DM gegenüber.

3. ZAH/ZMF

Unterrichtshonorar 85.000, 00 DM 98.315, 00 DM 13.315, 00 DM
Das Verhältnis hauptamtlicher Lehrer an den medizinischen Schulen zu Honorarlehrern hat
sich 1995 zugunsten der Honorarlehrer verändert. Damit erhöhen sich die Ausgaben für das Un
terrichtshonorar.

Fortbildungskurse ZAH 10.000, 00 DM 12.182, 75 DM 2.182, 75 DM
Fortbildungskurse ZMF 70.000, 00 DM 94.590, 62 DM 24.590, 62 DM

Diesen Mehrausgaben stehen insgesamt Mehreinnahmen von 25.895,00 DM gegenüber.

4. Abschreibungen/Zuweisungen

Abschreibung auf Betriebs- und 170.000, 00 DM 177.920, 68 DM 7.920, 68 DM
Geschäftsausstattung 
Durch die Anschaffung einer ISDN-Telefonanlage mußte die vorherige Anlage vollständig abge
schrieben werden.
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 Etat 1995  Ist 1995  Überschreitung

Außerplanmäßige Ausgaben:

1. Zahnärztliche Fortbildung IUZ 0, 00 DM 41.749, 18 DM
Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 1995 im August 1994 war die Durchführung der IUZ-
Fortbildung noch nicht endgültig entschieden. Deshalb wurde diese Position im Haushaltsplan
1995 nicht berücksichtigt. Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, daß 1995 ebenfalls außer
planmäßig 262.000,00 DM IUZ-Teilnahmegebühren vereinnahmt wurden, die buchhalterisch
befristet dem Vermögen der Kammer zugeführt wurden, 1996 aber für die Durchführung der
geplanten Kurse verausgabt werden. So wie alle Fortbildungskurse wird auch der Intitaitivkreis
Umfassende Zahnerhaltung kostendeckend realisiert.

2. Beiträge/Spenden
Rückzahlung einer Anschubfinanzierung 0, 00 DM 44.540, 43 DM
1992 standen für den Aufbau der Fortbildung in den Kammern der Freien Berufe Fördermittel
des Bundes zur Verfügung. Die LZKTh hatte zu diesem Zeitpunkt den Seminarraum möbliert
und Geräte für die Fortbildung angeschafft und forderte deshalb die Mittel aufgrund der vorlie
genden Rechnungen in Höhe von 37.483,39 DM an, die auch der Kammer bereitgestellt wurden.
1995 wurde seitens des Bundeswirtschaftsministeriums festgestellt, daß diese Anschubfinanzie
rung nicht rechtens war, weil die Mittel nicht vor der Anschaffung beantragt, sondern die be
reits durch die Kammer bezahlten Rechnungen zugrunde gelegt wurden. Damit stand fest, daß
die Kammer über die notwendigen Mittel verfügte und nicht bedürftig war. Zusätzlich zu den
überwiesenen Fördermitteln waren Zinsen in Höhe von 7.059,04 DM zu bezahlen.

Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.

Antrag Nr. 22/96

Antragsteller:  Vorstand der Landeszahnärztekammer Thüringen
Betreff:  Ergänzung zum Haushaltsplan 1996

Beschlußtext:
Die KV beschließt, daß folgender Text in den Haushaltsplan 1996 aufgenommen wird: „Die Kon
ten sind innerhalb der Haushaltsgruppen I bis XI deckungsfähig, wenn ein sachlicher Zusam
menhang besteht. Die Untergruppe 1 Personalaufwand der Hauptgruppe VIII - Allgemeine Ver
waltungsausgaben - wird nur in sich für deckungsfähig erklärt, da sie nicht in sachlichem Zu
sammenhang mit den anderen Ausgabepositionen dieser Hauptgruppe steht.“

Wortlaut der Begründung:
Gem. § 1 (9) der Haushalts- und Kassenordnung können im Haushaltsplan der Kammer aufge
nommene Ausgaben für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn ein sachlicher Zusam
menhang besteht. Innerhalb der Haushaltsgruppen, die nach römischen Ziffern gegliedert sind,
können Mehrausgaben mit Minderausgaben verrechnet werden. In der Haushaltsgruppe VIII
gilt dies mit der Einschränkung, daß hier die Aufrechnung nur innerhalb der Kostengruppe
möglich ist.

Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.



LANDES 
ZAHNÄRZTEKAMMER

T   H   Ü   R   I   N   G   E   N

255tzb 7-8/96

Antrag Nr. 23/96

Antragsteller:  Dr. Martina Radam
Betreff:   Composite-Füllungen im Seitenzahngebiet

Beschlußtext:
Die Delegiertenversammlung der Landeszahnärztekammer Thüringen fordert die Bundes
zahnärztekammer und Landeszahnärztekammern auf, die Kollegen über die Berechnung von
Composite-Füllungen im Seitenzahnbereich (Adhäsiv-Technik) umgehend so zu informieren,
daß eine Analog-Berechnung nach § 6 Abs. 2 GOZ unter Berücksichtigung der betriebswirt
schaftlichen Aspekte der Praxis erfolgen muß.

Der Antrag wurde abgelehnt.

   Wir gratulieren!
          im Monat Juli

 zum 87. Geburtstag   Herrn Dr. med. dent. Walter Breternitz
 am 27.7.   Eisenberger Straße 108, 17629 Hermsdorf

 zum 70. Geburtstag   Herrn SR Dr. Günter Strobelt
 am 6.7.   Poststraße 2 B, 07973 Greiz

 zum 70. Geburtstag   Herrn Dr. Dr. med. Gerd Schneider
 am 16.7.   Lindenhof 6, 99100 Döllstädt

 zum 70. Geburtstag   Herrn SR Erich Gwiasda
 am 21.7.   Danielstraße 5, 99752 Bleicherode

 zum 65. Geburtstag   Herrn Dr. Jobst-Erhard Steiner
 am 27.7.   Zum Stünzertal 10, 07778 Steudnitz

 zum 60. Geburtstag   Frau Elenor Herzmann
 am 2.7.   Richard-Wagner-Straße 24a, 99310 Arnstadt

           im Monat August

 zum 90. Geburtstag   Herrn SR Dr. Curt Rodegast
 am 13.8.   Hochheimer Straße 17, 99094 Erfurt

 zum 84. Geburtstag   Herrn SR Heinz Kirschbaum
 am 31.8.   18.-März-Straße 10. 99867 Gotha

 zum 81. Geburtstag   Herrn SR Rolf Richter
 am 19.8.   Elxlebener Weg 19, 99310 Arnstadt

 zum 70. Geburtstag   Frau Erika Richter
 am 3.8.   Saalgärten 4, 07407 Rudolstadt

 zum 65. Geburtstag   Herrn Dr. med. dent. Richard Richter
 am 2.8.   Lobensteiner Straße 1, 07343 Wurzbach
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Mit Wirkung vom 01.04.1996
ist Herr Assessor jur., Di
plom-Betriebswirt Jürgen W.
F. Kohlschmidt in die Ge
schäftsführung der Landes
zahnärztekammer Thürin
gen eingetreten. Nach der
Einarbeitungszeit wird Herr
Kohlschmidt die alleinver
antwortliche Geschäftsfüh
rung der Kammer überneh
men.

Herr Kohlschmidt hat nach
einem erfolgreich absolvier
ten Studium der Betriebs
wirtschaftslehre als Unter
nehmensberater mit den
Schwerpunkten Personalwe
sen, Organisation/Unterneh
mensführung sowie Marke
ting gearbeitet. Während die
ser Zeit folgte ein Studium
der Wirtschafts- und Rechts
wissenschaften, das er eben

falls erfolgreich mit dem
Großen Juristischen Staats
examen abschloß.
Anschließend nahm Herr
Kohlschmidt eine Tätigkeit
bei einem der führenden
deutschen Unternehmen der
Kommunikationselektronik-
Branche, das sich auf den Ge
bieten industrieller Ferti
gung, Dienstleistungen und
Handel engagierte, auf und
war hier zuletzt kaufmänni
scher Bereichsleiter und
Chefjustitiar.
Seit 1993 war Herr Kohl
schmidt wieder als selbstän
diger Berater sowie als Treu
händer tätig.
Herr Kohlschmidt ist neben
beruflich seit 1980 Dozent
und Trainer in der kaufmän
nischen Aus- und Weiterbil
dung, der Erwachsenenbil
dung sowie im Akademiebe
reich und Prüfungsaus
schuß-Vorsitzender an der
Industrie- und Handelskam
mer Hannover-Hildesheim
(Kaufmännische Ausbil
dung).
Seit 1989 ist er Hochschul
lehrbeauftragter für die
Fachgebiete Betriebswirt
schaftslehre, Unternehmens
führung sowie Recht und be
treute in dieser Funktion
auch zahlreiche Diplomar
beiten von Studenten der
Fachrichtungen Betriebs
wirtschaft, Wirtschaftsinge
nieurwesen und Wirtschafts
informatik.
Von seinen früheren ehren
amtlichen Funktionen sind
insbesondere die Tätigkeiten
als langjähriger Präsident

der Wirtschaftsjunioren Han
nover und Mitglied der Voll
versammlung der Industrie-
und Handelskammer Hanno
ver-Hildesheim sowie als
Executive Vice President im
Bundesvorstand der Wirt
schaftsjunioren Deutschland
zu erwähnen.
Für seine Verdienste wurde
Herr Kohlschmidt im De
zember 1993 von der Junior
Chaimber International (JCI)
mit Sitz in Coral Cables (Flo
rida), USA, zum Senator er
nannt.
Herr Kohlschmidt ist Mit
glied des Zentralen Rechts
ausschusses der deutschen
Wirtschaft beim DIHT in
Bonn und des Beirates der
Deutschen Stiftung Weltbe
völkerung sowie der Juristi
schen Studiengesellschaft
Hannover.

Kammer hat neuen Geschäftsführer
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Der erste Kurs „Initiativkreis
Umfassende Zahnerhaltung“
in Thüringen hat sein erstes
Jahr bestanden. In 19 Veran
staltungen von November
1995 bis Juni 1996 wurde den
130 TeilnehmerInnen eine
anspruchsvolle Fortbildung
von namhaften Referenten
geboten.

Die Einschätzung der teil
nehmenden ZahnärztInnen
ist überwiegend positiv. Die
Palette der Themen reichte

von Konservierender Zahn
heilkunde, Endodontie, Paro
dontologie, Funktionsdia
gnostik, Prothetik, Chirur
gie, Management bis zur
GOZ-Abrechnung. 
Am 19. Juni sprach Dr. Peter
Dierks, Zahnärztlicher Direk
tor der Zahnärztekammer
Nordrhein, zum Thema „Psy
chologie des Beratungsge
spräches“.
Beratungsgespräche nehmen
im kommunikativen Bereich

Bergfest des 1. IUZ-Zyklus in Thüringen
IUZ-Kurs geht ins zweite Jahr

Dr. Peter Dierks erhielt viel Bei
fall

Prof. Dr. Alexander Gutowski
Schwäbisch-Gmünd

Intensiv-Seminar 
für Zahnärztinnen und Zahnärzte

Schienentherapie zur gezielten Behandlung
von okklusionsbedingten Funktionsstörungen

des stomatognathen Systems

Eintägiges Intensiv-Seminar
mit Live-Demonstration am Patienten

Sa. 23. Nov. 1996
Georg-August-Universität, Göttingen

Referent: Prof. Dr. A. Gutowski
Leiter: Prof. Dr. D. Kubein-Meesenburg
Seminargebühr: DM 520,- incl. MwSt.

Assistenzärzte: DM 400,- (Nachweis erbeten)

Anmeldung:

G ÖT T I NG E R  D E N TA L  L A B OR
HEIKO DOHRN GMBH

Zahntechnikermeister

Heinrich-Sohnrey-Str. 12a, 37083 Göttingen
Tel.: (0551) 70 77-23  ·  Fax: (0551) 70 77-51

eine generelle Sonderstel
lung ein. Das Prinzip der all
gemeinen Gesprächssituati
on ist als eine sogenannte
„Zwei-Weg-Kommunikati 
on“ charakterisiert, in der
die am Gespräch beteiligten
Persönlichkeiten gleichbe
rechtigt sind. Anders bei der
„Ein-Weg-Kommunikation“;
hier verändert der primäre
Wissensvorsprung des Bera
tenden und die Akzeptanz
seines Wissens durch den Be
ratenen die Gleichberechti
gung der Partner. Die daraus
resultierende Subordination
der Persönlichkeit Patient
unter den Fachmann Zahn
arzt bedingt Veränderungen
in der Beziehung zwischen
beiden, die von sehr viel Sen
sibilität begleitet werden
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müssen. Einfühlsame Bera
tungsgespräche, die der je
weiligen individuellen Son
dersituation versuchen ge
recht zu werden, sind daher
gefordert.

Dr. Dierks erhielt viel Beifall
für seinen mit großem per
sönlichen Engagement und
excellenter Rhetorik gehalte
nen Vortrag und der einge
fügten Diskussion. Der Refe
rent war bereits zum zweiten
mal in Erfurt, und wir freu
en uns auf ein Wiedersehen. 

Dr. Joachim Richter, Fortbil
dungsreferent der Kammer,

dankte allen Teilnehmern
des IUZ-Kurses für die rege
Teilnahme und intensive Ar
beit und gab für die nächsten
Veranstaltungen noch einige
organisatorische Hinweise.

Zum Abschluß des ersten
Jahres lud er zu einem ge
meinsamen Abendessen in
die Cafeteria des Klinikums
ein, so daß die Teilnehmer
Zeit fanden, fachliche und
persönliche Gespräche in al
ler Ruhe zu führen.

Ende August geht der IUZ
weiter, und die Vorbereitun
gen für den Start zum 2.

IUZ-Zyklus, der voraussicht
lich im Herbst 1997 begin
nen wird, laufen bereits an. 

red. 

Berichtigung

Bei der redaktionellen Bearbeitung des Fortbildungsprogramms 1996/97, Herbst
semester, der Landeszahnärztekammer Thüringen ist uns ein Fehler unterlaufen.
Die auf Seite 90 angegebenen Kurse „Kieferorthopädie für Zahnärzte“ sind eine
nur von der Poliklinik für Kieferorthopädie der FriedrichSchillerUniversität Jena durch
geführte Fortbildungsreihe. Der Berufsverband der Deutschen Kieferorthopäden (BDK)
ist weder an der Organisation noch an der Durchführung beteiligt.

Fortbildungsausschuß der Landeszahnärztekammer Thüringen
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Aufgrund des am 01.01.1991
in Kraft getretenen Umwelt
haftungsgesetzes haben die
Versicherer eine Umwelt-
Haftpflichtversicherung ein
geführt, die sich auch auf
Gewässerschäden bezieht
und gleichzeitig die ehema
lige Gewässerschaden-Haft
pflichtversicherung ablöst.

Im Rahmen dieser Umwelt
haftpflichtversicherung sind
auch Schäden aus Abwasser
behandlungsanlagen wie
z. B. Amalgamabscheidern
mitversichert, wenn sie auf
grund bautechnischen Prüf
zeichens und wasserrechtli
cher Bauartzulassung beim
bestimmungsgemäßen Be
trieb die an das Einleiten
von Abwasser aus Zahnbe
handlung gestellten Min
destanforderungen erfüllen.

Bei bestehenden Betriebs
haftpflichtversicherungen 
verfahren die Versicherer bei
der Einbeziehung einer Haf
tung für Amalgamabscheider
sehr unterschiedlich, wobei
mitunter auch der Zeitpunkt
des Abschlusses einer sol
chen Versicherung eine Rolle
spielt: die Auskünfte reichen
von einer automatischen
Einbeziehung über eine Ein
beziehung durch individuel
le Zusage bzw. über „Beson-
dere Bedingungen“ bis zur
Forderung nach Abschluß ei
nes neuen Vertrages und
sind häufig mit einer Prä
mienerhöhung verbunden.

Nach den Vorschriften des
Deliktrechtes ist der Zahn

arzt für durch den Betrieb
eines Amalgamabscheiders
eingetretene Schäden verant
wortlich. Die Installation ei
nes Amalgamabscheiders
kann zu einem gestiegenen
Schadenrisiko führen, wenn
entweder das Gerät nicht
dem Genehmigungsbescheid
entspricht, die Wartung
nicht oder nicht zuverlässig
erfolgt oder das Gerät trotz
offensichtlicher Mängel wei
terbetrieben wird. Denkbar
wäre möglicherweise auch
unter besonders ungünsti
gen Umständen eine Freiset
zung von Quecksilber und
Amalgam aus der Sielhaut
abführender Wasserleitun
gen (durch oxidationshaltige
Desinfektionsmittel), wenn
diese Wasserleitungen noch
aus einer Zeit vor Einbau des
Amalgamabscheiders stam
men.

Im Falle eines Schadens hät
te der Zahnarzt als der ver
mutete Schädiger seine Un
schuld nachzuweisen, da die
Rechtsprechung in solchen
Fällen in der Regel von einer
Beweislastumkehr ausgeht.

Bei Einhaltung der Auflagen
der Genehmigungsbehörde
zur Installation und Wartung
eines Amalgamabscheiders
sowie bestimmungsgemäßen
Betrieb und Einhaltung der
Wartungsintervalle dürfte ei
ne Schadenswahrscheinlich
keit allerdings als sehr gering
einzustufen sein. Eine voll
ständige und umfassende
Dokumentation über Betrieb

und Wartung eines Abschei
ders ist unbedingt zu emp
fehlen.
Fazit: Der einzelne Zahnarzt
muß sich selbst nach dem
Umfang seines Versiche
rungsschutzes erkundigen
und sollte sich diesen schrift
lich bestätigen lassen. Solan
ge die genannten Risiken bis
her nicht mitversichert wa
ren, sollte auf eine Einbezie
hung ohne Prämienerhö
hung gedrungen werden,
wenn die Erweiterung des
Versicherungsschutzes als
wünschenswert angesehen
wird.

Dieter Buhtz
Aus: MBZ 5/1996 

Zahnärztliche Berufsausübung

Betriebshaftpflichtversicherung und Haftung
bei Betrieb von Amalgamabscheidern
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Reges Interesse fand unsere
dreiteilige Posterwand, mit
der die Landeszahnärzte
kammer Thüringen zum
„Tag der Offenen Tür“ des
Thüringer Landtages am 15.
Juni 1996 vertreten war. Da
mit gehörte die LZKTh zu
den 180 Organisatoren, die
das diesjährige Landtagsfest
mit vorbereitet hatten. Alle
Landkreise boten Typisches
ihrer Regionen. Diskussions
runden mit Politikern, Mo
denschau. Kinderfest und
Gaumenfreuden boten vor
allem vielen Familien einen
abwechslungsreichen und
stimmungsvollen Nachmit
tag, der von insgesamt 15.000
Gästen besucht wurde.

Die Posterwand der LZKTh
entstand auf Anregung und
unter maßgeblicher Beteili
gung unseres Vizepräsiden

ten Herrn Dr. Andreas Wag
ner; weiterhin haben uns bei
den Postern „Prophylaxe!
Ein Leben lang!“ und „Ka
ries? Schützen Sie Ihre Kin
der und sich selbst. Das ist
leicht“ Frau PD Dr. med. ha
bil. Roswitha Heinrich-Welt
zien und Frau PD Dr. Susan
ne Kneist vom Klinikum Er
furt der FSU Jena unterstützt
und sich selbst den Fragen
der Besucher gestellt. Dafür
sei an dieser Stelle besonders
gedankt!

Die Fragen der Besucher gal
ten aktuellen Themen, wie
z.B. Alternativen zum Amal
gam, zu möglichen Metallun
verträglichkeiten bei der pro
thetischen Versorgung, zum
Speicheltest u. a. m. Begrüßt
wurde auch das Angebot der
Kammer, sich in speziellen
Angelegenheiten direkt bei

der Patientenberatungsstelle
informieren zu können. Er
gänzt wurde die Präsentati
on durch Informationsmate
rial, u. a. aus „Zahnheilkun
de plus“ und von der Patien
tenberatungsstelle selbst. Be
sonders anziehend wirkten
auf viele Besucher die klei
nen „Beilagen“ wie Kaugum
mis usw., mit denen man bei
ähnlichen Gelegenheiten
noch mehr Besucher auf un
seren Stand aufmerksam ma
chen könnte.

Dr. Lothar Bergholz
PBSt.

 
Fotos (2): Meinl
 

Thüringer Landtagsfest
Patientenberatungsstelle der LZKTh zum „Tag der Offenen Tür“

Die Posterwand der LZKTh
von links nach rechts:

Frau Dr. Heinrich-Weltzien, Frau Dr. Kneist, Herr
Dr. Bergholz
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Die Berufsordnung für die
Zahnärzte Thüringens legt
fest, daß der Zahnärztin bzw.
dem Zahnarzt jegliche Wer
bung und Anpreisung unter
sagt ist. Abgesehen davon,
daß diese Handlungen stan
desunwürdig sind. Der Vor
stand der Landeszahnärzte
kammer vertritt konkret das
strikte Werbeverbot und
wird Verstöße weiterhin ahn
den.
Davon ist natürlich nicht die
wissenschaftliche Berichter
stattung in Fachbüchern,
Fachzeitschriften oder auch
Publikationen von allgemein
öffentlichem Interesse be
troffen, die die Möglichkei
ten spezieller diagnostischer
und therapeutischer Maß
nahmen darstellt. Moderne
Diagnostik und Therapie
und ihre entsprechende Prä
sentation in den Print- und
audiovisuellen Medien un
terliegen einem wachsenden
Interesse der Öffentlichkeit
und erfordern deshalb zu
nehmend eine sachliche und
sachbezogene Mitarbeit von
Zahnärztinnen und Zahnärz
ten als Vertreter ihres Berufs
standes in den o. g. Medien
mit folgender Zielstellung:
Vermittlung fachlich ein
wandfreier medizinischer
Aufklärung, Förderung der
Gesundheitspflege in der Be
völkerung, Artikulation der
Probleme und der Anliegen
des zahnärztlichen Berufs
standes in der Öffentlichkeit
mit dem Ziel der besseren
Verständigung.
Bei der Darstellung medizi
nischer oder gesundheitspo

litischer Themen in den Mas
senmedien ist zu beachten,
daß die Sache und nicht die
Person im Vordergrund zu
stehen hat. Ihre Mitwirkung
muß auf die sachliche Auf
klärung und Information der
Bevölkerung gerichtet sein,
Person, Leistung und Werde
gang der/des Zahnärz
tin/Zahnarztes dürfen nicht
werbend hervorgehoben
werden.
Nachfolgend genannte Punk
te für die publizistische Tä
tigkeit (neben den einschlä
gigen Bestimmungen der Be
rufsordnung) sollten beach
tet werden:
Die Erwähnung des Namens
des Zahnarztes, seiner Wir
kungsstätte und der nach der
Berufsordnung zulässigen
Bezeichnung ist erlaubt. Die
wiederholte, betonte oder
auffällige Nennung des Na
mens ist nicht erlaubt. Bei
der Nennung der Wirkungs
stätte ist bei niedergelasse
nen Zahnärzten lediglich er
laubt „Zahnarzt in eigener
Praxis“ oder „niedergelasse
ner Zahnarzt“ und maximal
die Ortsangabe.
Die fotografische Wiederga
be der Person des zahnärztli
chen Autors ist nur dann zu
verwenden, wenn es zur Art
des Mediums gehört, oder
wenn es aus anderen Grün
den sachlich gerechtfertigt
ist.
Eigene zahnärztliche Lei
stungen dürfen nicht wer
bend hervorgehoben wer
den.
Äußerungen in herabwürdi
gender Form über Kollegen,

ihre Tätigkeit und über me
dizinische Methoden sind zu
unterlassen. Sachliche Kritik
ist objektiv anzubringen.
Persönliche Auffassungen
sind so darzustellen, daß sie
nicht unbedingt den Nor
men des zahnärztlichen Han
delns entsprechen.
Die endgültige Form einer
Veröffentlichung sollte vor
ihrer Wiedergabe vom Autor
eingesehen und korrigiert
werden können. Dieses
Recht muß der Zahnarzt
möglichst zuerst von den Me
dien einfordern. Besondere
Sorgfalt ist bei Live-Sendun
gen geboten, bei denen eine
nachträgliche Korrektur
nicht möglich ist.
Die Erfahrungen der Tätig
keit mit den Medien haben
gezeigt, daß manchmal Ver
öffentlichungen erfolgten,
die nicht abgesprochen wa
ren bzw. aus den fachlichen
und berufspolitischen Aussa
gen falsche Interpretationen
erfolgten, die einer Falsch
aussage gleichkamen. Eben
so kam es in Live-Sendun
gen zu einer Konfrontation
mit Falschdarstellungen sei
tens der Moderatoren, die
sehr schwer entkräftet wer
den konnten. Bei Unsicher
heiten in Fragen der öffentli
chen Darstellung unseres Be
rufsstandes stehen Ihnen die
Vorstandsmitglieder beider
zahnärztlichen Körperschaf
ten, resp. diejenigen der Re
ferate Öffentlichkeitsarbeit,
unterstützend zur Seite.

DS G. Wolf

Richtlinien für die publizistische Tätigkeit
von Zahnärzten
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Kürzlich stand in der „Pres
se“ aus Wien ein Artikel
„Haltbar bis 1999“ zum Denk
fehler in der EDV. „Als mit
dem Jahr 1000 der erste Jahr
tausendwechsel nach Christi
Geburt nahte, glaubten viele,
daß damit unweigerlich der
Tag des Jüngsten Gerichtes
komme. So mancher Zeitge
nosse verkaufte sein Hab und
Gut und vertrank und verlu
derte den Erlös. Wir Erden
bürger des auslaufenden 20.
Jahrhunderts wissen inzwi
schen, daß Gottes Strafge
richt seinerzeit ausblieb und
damit die zügellosen Hedoni
sten in tiefe Verzweiflung ge
stürzt wurden - hatten sie
doch außer dem nackten Le
ben alles verloren.
Wir schreiben das Jahr 1996:
Nur noch eine kurze Zeit
spanne trennt uns vom näch
sten Jahrtausendwechsel,
und wieder hören wir die
Kassandrarufe: Der Beginn
des Jahres 2000 werde mögli
cherweise von einem Desa
ster größten Ausmaßes be
gleitet sein. Diesmal droht
uns der Jüngste Tag aller
dings in Gestalt eines breit
flächigen schlagartigen Ver
sagens vieler unserer essenti
ellen Computersysteme (zu
mindest wenn wir nicht so
fort handeln).
Was das tatsächlich bedeutet,
ist kaum zu ermessen - hän
gen doch die essentiellen Me
chanismen unserer Weltwirt
schaft ganz wesentlich vom
Funktionieren der Informati
onstechnologie ab. „Wir ha
ben uns dem neuen Glau
benssystem des allseitigen

Computierens schließlich auf
Gedeih und Verderb ausgelie
fert.“ (J. Steurer in „Die Pres
se“, 18. Mai 1996)

Diese Prognose, die die Wirt
schaft betrifft, zeichnet ein
verwirrendes Bild eines mög
lichen zukünftigen Chaos.
An strategische Sicherheits
systeme, wie z. B. das Penta
gon, möchte man nicht den
ken.

Was ist passiert? Seit Beginn
der 60er Jahre, also dem be
ginnenden Aufschwung des
Computerzeitalters operiert
die EDV bei vielen Berech
nungen und geschäftlichen
Verbindungen nur mit zwei
Jahreszahlen. So wird 1996
nur als 96 gespeichert und
das zukünftige Jahr 2000 nur
als 00. Diese zweistellige Da
tumangabe wird in zig Mil
lionen Datensätzen und An
wendungen gespeichert.
„Diese verkürzte Form des
Datums beeinflußt wieder
um die Manipulation von Da
ten, vor allem bei Subtraktio
nen und Vergleichen“, so Pe
ter de Jager (USA) im Septem
berheft „Computer world“
von 1993. Der Journalist fol
gert weiter: „Ich beispielswei
se wurde 1955 geboren.
Wenn ich den Computer kal
kulieren lasse, wie alt ich am
heutigen Tag bin, zieht er
vom aktuellen Jahr 96 das Ge
burtsjahr 55 ab und meldet,
daß ich 41 Jahre alt sei ... Was
aber geschieht im Jahr 2000?
Der Computer wird dann das
Geburtsjahr 55 vom Jahr 00
subtrahieren und feststellen,
ich sei minus 55 Jahre alt.

Genau dieser schwerwiegen
de Fehler tritt von da an bei
jeder Kalkulation von Zeit
spannen, wie sie etwa in der
Buchhaltung oder bei Bank
geschäften eine bedeutende
Rolle spielen, unweigerlich
auf. Ein winziger Fehler, des
sen Korrektur ... viele Millio
nen Dollar kosten wird.“ Er
ste Schätzungen der renom
mierten US-Analytikerfirma
Gartner-Group zeichnen be
reits das erschreckende Bild
eines digitalen Supergaus.

Um das Jahr 2000 effektiv zu
korrigieren, müßte man
weltweit mit einer Summe
von 400 bis 600 Milliarden (!)
Dollar rechnen. Dies sind
sehr vorsichtige Schätzun
gen.

Während man sich in den
USA dem Problem stellt,
steckt Europa den Kopf wie
Vogel Strauß in den Sand.
Auf unseren Bereich reflek
tiert, könnte diese Haltung
bedeuten, daß im Jahr 2000
weite Bereiche der Sozial-
und Finanzverwaltungen zu
sammenbrechen.

Die Korrekturen der Com
puterprogramme sind eine
enorme „Arbeitsbeschaf
fungsmaßnahme“ der Com
puterfirmen bzw. Software-
Programmierer. Bis weit in
das 3. Jahrtausend ist allein
damit ihre Existenz gesi
chert. Wer hier das Monopol
hat, kann natürlich die Preise
diktieren.

In unserem Falle stehen wir
Zahnärzte vor einem fusio
nierten Computer-„Gigan
ten“, der 70 % des Marktes be

Das Jahr 2000 - der Zusammenbruch der
Computer-Giganten?

Glosse
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herrscht, und der sich mit
der Vertreibung der Software
für die PKV-Chipkarte sehr
weit aus dem Fenster lehnte
und in unsere freiberufliche
Tätigkeit eingreifen wollte.

Wird uns diese Software-
Lobby demnächst die Preise
noch mehr diktieren und mit
anderen Manipulationen zu
nehmend auf unseren
Praxisablauf Einfluß neh
men? Als nächstes folgt viel
leicht das „Serviceangebot“
einer zahnärztlichen Ab
rechnungsorganisation, die
dann später eventuell gleich
mit den Krankenkassen ge

koppelt die zahnärztlichen
Selbstverwaltungen in Form
der KZVen ad absurdum füh
ren?

Für uns stellen sich folgende
Fragen: Wie sicher sind unse
re Programme vor einem di
gitalen Supergau, wie sicher
werden die künftigen und
noch zu installierenden
Rechnerprogramme unserer
KZV sein, und welche Mög
lichkeiten werden wir in der
nächsten Zukunft überhaupt
noch haben, um die Inte
grität, die Individualität, die
(unkontrollierte) Wirtschaft
lichkeit und den humanisti

schen Auftrag unseres Be
rufes zu wahren? Soll ich als
Zahnarzt jetzt schon in die
Diskettenabrechnung einstei
gen? Wie sicher ist das Ren
tenberechnungssystem usw.?

Um an das Editorial des
KZV-Vorsitzenden Peter Lut
hardt im vorletzten tzb anzu
knüpfen, befinden wir uns
nicht nur berufspolitisch im
Hamsterrad. Hier sind politi
sche Entscheidungen gefor
dert, die nicht „erbohrt“ wer
den können, sondern die wir
selbst einbringen müssen.

DS G. Wolf

Glosse

Am 20. September 1996 ist es soweit!

Besuchen Sie mit Ihrem Team unser neues DepotGebäude in

ErfurtKerspleben, Fichtenweg 6
Große Ausstellung, Materiallager, Technischer Kundendienst, Verkaufsräume

Feiern Sie mit uns! Wir erwarten Sie am
Freitag, den 20. September ab 1400 Uhr und am Samstag, den 21. September 1996 ab 900 Uhr.

Für gute Unterhaltung, Speis und Trank wird gesorgt. Tolle Eröffnungsangebote für Praxis und Labor!

Deuker + Neubauer Dental
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Eine gemeinsame Vorstands
sitzung und Mitgliederver
sammlung am 5. Juni 1996 in
Erfurt beschloß die erste Le
gislaturperiode der Landes
arbeitsgemeinschaft Jugend
zahnpflege Thüringen.
Nach der Begrüßung durch
den Vorsitzenden Herrn Dr.
Hebenstreit erläuterte der
Referent des Tages, Herr Dr.
Bauch von der Bundes
zahnärztekammer, an Hand
von Zahlen die Situation der
zahnmedizinischen Grup
penprophylaxe in Deutsch
land.
Daran anschließend gab Dr.
Hebenstreit einen Überblick
über die bisher geleistete Ar
beit der LAGJTh. Er erinner
te an die Gründung am 1. Ju
ni 1992 in Erfurt und das ihr
vorausgegangene, konzen
trierte und verantwortungs

bewußte Wirken der Damen
und Herren „der ersten Stun
de“, hier auch nicht zu ver
gessen Dr. Witzel, Präsident
der LZK Hessen und Vorsit
zender der LAGJ Hessen, der
jederzeit mit Rat und Tat zur
Seite stand.

Unmittelbar nach der Grün
dung stellte die LAGJTh den
Antrag auf Mitgliedschaft im
damaligen Deutschen Aus
schuß für Jugendzahnpflege,
der heutigen DAJ, als Dachor
ganisation aller Landesar
beitsgemeinschaften in der
Bundesrepublik. Dr. Heben
streit wurde als Vertreter der
neuen Bundesländer als be
ratendes Mitglied in den Vor
stand kooptiert. Seit Januar
1996 ist der stellvertretende
Vorsitzende unserer LAG
Herr Naumann (AOK) or
dentliches Mitglied des DAJ-
Vorstandes als Vertreter der
Krankenkassen.

Im weiteren Resümee der
Anfangsjahre wurden auch
die satzungsmäßig in regel
mäßigen Abständen stattge
fundenen 7 Mitgliederver
sammlungen und 10 Vor
standssitzungen erwähnt,
auf denen wichtige Beschlüs
se beraten und verabschiedet
wurden, wie die Beitragsord
nung, Haushaltspläne, Ver
einbarung über die Vergü
tung der Patenschaftszahn
ärzte, etc.

Gegenwärtig, so Dr. Heben
streit, gibt es in Thüringen
nach Vollzug der Gebietsre
form 26 regionale Arbeits
kreise Jugendzahnpflege, die
vor Ort die Gruppenprophy
laxe umsetzen. 759 Zahnärz

te haben Patenschaften mit
Kindergärten abgeschlossen.
Hier gibt es eine steigende
Nachfrage, aber auch zuneh
menden Bedarf. 
Der Vorsitzende der LAG
ging auf einige Schwerpunk
te der Vorstandarbeit ein. Die
DAJ verabschiedete am
16.6.1994 eine Empfehlung
zur Durchführung der Inten
sivprophylaxe bei Kindern
mit erhöhtem Kariesrisiko
im Rahmen der Gruppenpro
phylaxe. Die LAGJTh war bis
her gut beraten, keine präju
dizierenden Verabredungen
zu treffen, da viele Moda
litäten noch nicht konsens
fähig sind. Er ging auch auf
das Konzept der Spitzenver
bände der Krankenkassen
zur Durchführung der zahn
medizinischen Basis- und
Gruppenprophylaxe und die
Vorstellungen der Bundes
zahnärztekammer ein. Aber

LAGJTh

1. Legislaturperiode beendet

Dr. Hebenstreit, der Vorsitzen
de der LAGJTh, rechts neben
ihm Herr Naumann von der
AOK

Herr Dr. Bauch von der Bun
deszahnärztekammer
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staltungen im Rahmen grup
penprophylaktischer Aktio
nen durchzuführen. So wur
de am 27. September 1995
der „1. Thüringer Jugend
zahnpflegetag“ in Weimar
durchgeführt. Herr Heben
streit dankte an dieser Stelle
noch einmal ganz besonders
Frau Jugendzahnärztin Ga
briele Erbs für die Organisa
tion und Vorbereitung. Ge
genwärtig werde übrigens
geprüft, ob diese Veranstal
tung zu einer festen Größe in
der LAG werden soll.

Auch die Thüringer Zahnärz
tetage integrierten Präsenta
tionen. Das Krocky-Mobil
der Initiative Kiefergesund
heit ist ebenso beliebt wie
der Kariestunnel des Vereins
für Zahnhygiene. Im Sep
tember 1996 anläßlich des 3.
Thüringer Zahnärztetages in
Suhl wird er, neben dem

Zahnputzbrunnen, sicher
lich wieder viele Kinder zur
Mundhygiene motivieren.
Am 5. Oktober 1994 übertrug
die Mitgliederversammlung
die epidemiologische Be
gleituntersuchung zur Grup
penprophylaxe an den Ju
gendzahnärztlichen Dienst
im ÖGD. Die Ergebnisse der
DAJ-Studie, an der 11 Bun
desländer, darunter auch
Thüringen, liegen nun vor.
Folgende Aussagen können
getroffen werden: 
1. Der ursprünglich von der
WHO für das jahr 2000 aufge
stellte Grenzwert von
DMF-T 3.0 wird in 10 Län
dern zum Teil deutlich un
terschritten.
2. Thüringen weist von allen
Bundesländern den höch
sten Anteil an gefüllten Zäh
nen auf. 
3. Die durch die gesellschaft
lichen Transformationen be
fürchteten Auswirkungen
auf die orale Gesundheit ha
ben sich nicht eingestellt -
und hier zitierte Dr. Heben
streit aus der Zeitung „Oral
prophylaxe“ eine Passage des
Artikels „Caries decline in
Deutschland“ von Künzel,
Erfurt: „Die Umstrukturie
rung der organisierten
zahnärztlichen Betreuung in
das System privatzahnärztli
cher Niederlassung für die
Behandlung der Kinder und
Jugendlichen hat sich als
vollkommen störungsfrei er
wiesen.“
Am Ende seines Berichtes be
dankte sich Herr Dr. Heben
streit beim Vorstand, den
Mitgliedern und den außer
ordentlichen Mitgliedern für
das Vertrauen und die kon

weder der eine noch der an
dere Wege könne für sich All
gemeingültigkeit beanspru
chen. In der Bundesrepublik
haben sich verschiedene Or
ganisationsmodelle der
Gruppenprophylaxe eta
bliert. Wichtig sei, daß die
Ziele und Inhalte einer effek
tiven Prophylaxe einheitlich
und in der Organisation fle
xibel und situationsorien
tiert sein müssen.

Auch zur Öffentlichkeitsar
beit sagte Dr. Hebenstreit ei
nige Worte. Der 25. Septem
ber als „Tag der Zahngesund
heit“ hat sich seit 1991 fest in
den Terminkalendern der
Arbeitskreise verankert. Die
Erkenntnis „Gesund beginnt
im Mund“ soll so in die Öf
fentlichkeit getragen wer
den.

Dieser Tag wird aber auch ge
nutzt, um originelle Veran

LAGJTh

tzb 7-8/96

Engagierte und interessierte Mitglieder, in der Mitte Frau Gabriele
Erbs



struktive Zusammenarbeit
und besonders bei der Ge
schäftsführerin Frau Leisch
ner für ihr verantwortungs
bewußtes Wirken für die
LAG. 
Herr Stall vom Rechnungs
prüfungsausschuß der LAG
gab einen kurzen Überblick
über die Prüfung des Ge
schäftsjahres 1995. Es gab
keinerlei Beanstandungen.
Er empfahl der Mitglieder
versammlung, Vorstand und
Geschäftsführung Entla
stung zu erteilen, was auch
im Beschluß 9/96 geschah.
Ein weiterer wichtiger Tages
ordnungspunkt war die
Wahl des Vorstandes der
LAG. „Alter“ und „neuer“
Vorsitzender ist Dr. Heben
streit, sein Stellvertreter ist
Herr Naumann (AOK).
Dr. Hebenstreit bedankte
sich für das ihm entgegenge
brachte Vertrauen und ver
wies nochmals auf die gute
Zusammenarbeit mit den
zahnärztlichen Körperschaf
ten und den Krankenkassen-
Verbänden.
Parallel zum 3. Thüringer
Zahnärztetag im Congress
Centrum Suhl wird die Lan
desarbeitsgemeinschaft Ju
gendzahnpflege Thüringen
eine Veranstaltung mit Ka
riestunnel und Zahnputz
brunnen durchführen. Der
Vorstand beschloß, für die
sen Zweck DM 15.000 zur
Verfügung zu stellen.

Fotos(3): Meinl
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Sanierungsgrade an den bleibenden Zähnen der 12jährigen im
Vergleich von 11Bundesländern

gefüllt e Zähne kariöse  Zähne extrahie rte Zähne
%  %  % 

SchleswigHolstein 85 ,  6 12 ,  8 1 ,  5
Hamburg 77 ,  4 21 ,  7 0 ,  9
Hessen 77 ,  0 20 ,  3 2 ,  7
BadenWürttemberg 86 ,  7 13 ,  3 0 
RheinlandPfalz 66 ,  4 31 ,  4 2 ,  2
Bremen 61 ,  9 33 ,  3 4 ,  8
Berlin 79 ,  8 18 ,  1 2 ,  1
MecklenburgVorp . 86 ,  8 11 ,  2 2 ,  0
Nordrhein 77 ,  1 19 ,  4 3 ,  5
WestfalenLippe 80 ,  8 17 ,  8 1 ,  4
Thüringen 90 ,  1 8 ,  4 1 ,  5

Mittlere DMFTWerte in den verschiedenen Bundesländern
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Vergütungstabelle für Zahnarzthelferinnen
und Stomatologische Schwestern

Die Vergütungen für voll- und teilzeitbeschäftigte Zahnarzthelfer/innen und Stomatologische
Schwestern werden auf der Grundlage folgender Tätigkeitsmerkmale bemessen:

Tätigkeitsgruppe I (Grundvergütung)
Zahnarzthelfer/innen und Stomatologische Schwestern nach erfolgreich abgeschlossener Be
rufsausbildung.

Tätigkeitsgruppe II (Zuschlag: + 7,5% zur Grundvergütung)
Zahnarzthelfer/innen und Stomatologische Schwestern mit kammerrechtlich anerkanntem/an
erkannten Fortbildungsnachweis/en (nach Prüfung) von mindestens 150 Unterrichtsstunden
auf der Grundlage der jeweiligen Fortbildungsregelungen/-ordnungen. Die Absolvierung pra
xistestatpflichtiger Zeiten im Rahmen der jeweiligen Fortbildung/en ist auf die Fortbildungs
dauer von 150 Unterrichtsstunden anzurechnen.

Tätigkeitsgruppe III (Zuschlag: + 15 % zur Grundvergütung)
Zahnarzthelferinnen und Stomatologische Schwestern mit kammerrechtlich anerkanntem/an
erkannten Fortbildungsnachweisen (nach Prüfung) von mindestens 350 Unterrichtsstunden auf
der Grundlage der jeweiligen Fortbildungsregelungen/ordnungen. Die Absolvierung praxis
testatpflichtiger Zeiten im Rahmen der jeweiligen Fortbildung/en ist auf die Fortbildungsdauer
von 350 Unterrichtsstunden anzurechnen.

Tätigkeitsgruppe IV (Zuschlag: + 25 % zur Grundvergütung)
Zahnmedizinische Fachhelferinnen (ZMF), Fachschwestern für Zahn- und Mundhygiene und
Zahnmedizinische Verwaltungshelferinnen (ZMV).

Berufsjahre
1.  Das Gehalt richtet sich nach den Berufsjahren der Angestellten.

2.  Als Berufsjahre rechnen die Jahre nach der mit der Helferinnenprüfung bzw. Abschlußprü
fung zur Stomatologischen Schwester abgeschlossenen Berufsausbildung. Die Zeit des gesetz
lichen Erziehungsurlaubs ist zur Hälfte auf die Berufsjahre anzurechnen

3. Teilzeitbeschäftigte Zahnarzthelfer/innen und Stomatologische Schwestern erhalten pro
Stunde der mit ihnen vereinbarten Arbeitszeit 1/165 der jeweiligen Monatsvergütung für
vollzeitbeschäftigte Zahnarzthelfer/innen.
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In der Vorstandssitzung vom 7.6.96 stellte der Referent für Zahnarzthelferinnen des Vor
standes der LZKTh, Herr Dr. Eckstein, die nachfolgend abgedruckte Vergütungstabelle vor.
Diese Tabelle wird auf Vorstandsbeschluß veröffentlicht, um die Thüringer Zahnärzte zu in
formieren, wie sich das Verhältnis  auch prozentual  entwickelt hat. Diese Tabelle ist als
Leitlinie für die Zahnarztpraxen gedacht, die lediglich empfehlenden Charakter hat. Eine
Gehaltsanpassung im Sinne dieses Vorschlages wäre ab 1. August 1996 möglich.

Monatsvergütung für Zahnarzthelferinnen und Stomatologische Schwestern
ab 1.7.96
Berufsjahre  Tätigkeits-  Tätigkeits-  Tätigkeits-  Tätigkeits-

 gruppe I  gruppe II  gruppe III  gruppe IV

1. 1 . 872 ,  - DM 2 . 013 ,  - DM 2 . 153 ,  - DM 2 . 340 ,  - DM
2. 1 . 931 ,  - DM 2 . 076 ,  - DM 2 . 167 ,  - DM 2 . 414 ,  - DM
3. 1 . 987 ,  - DM 2 . 136 ,  - DM 2 . 221 ,  - DM 2 . 484 ,  - DM
4. 2 . 045 ,  - DM 2 . 199 ,  - DM 2 . 285 ,  - DM 2 . 557 ,  - DM
5. 2 . 086 ,  - DM 2 . 244 ,  - DM 2 . 353 ,  - DM 2 . 609 ,  - DM
6. 2 . 144 ,  - DM 2 . 306 ,  - DM 2 . 400 ,  - DM 2 . 680 ,  - DM
7. 2 . 201 ,  - DM 2 . 366 ,  - DM 2 . 466 ,  - DM 2 . 751 ,  - DM
8. 2 . 297 ,  - DM 2 . 470 ,  - DM 2 . 531 ,  - DM 2 . 872 ,  - DM
9. - 10. 2 . 334 ,  - DM 2 . 510 ,  - DM 2 . 642 ,  - DM 2 . 918 ,  - DM
11. - 12. 2 . 344 ,  - DM 2 . 553 ,  - DM 2 , 685 ,  - DM 2 . 967 ,  - DM
13. - 15. 2 . 412 ,  - DM 2 . 592 ,  - DM 2 . 730 ,  - DM 3 . 015 ,  - DM
16. - 18. 2 . 506 ,  - DM 2 . 695 ,  - DM 2 . 883 ,  - DM 3 . 134 ,  - DM
19. - 21. 2 . 583 ,  - DM 2 . 778 ,  - DM 2 . 972 ,  - DM 3 . 230 ,  - DM
22. - 24. 2 . 679 ,  - DM 2 . 880 ,  - DM 3 . 081 ,  - DM 3 . 349 ,  - DM
je zwei weitere
Berufsjahre mehr 67 ,  - DM 73 ,  - DM 78 ,  - DM 84 ,  - DM

Ausbildungsvergütung 
Die Ausbildungsvergütung beträgt ab 1.8.96  im 1. Ausbildungsjahr 630 ,  - DM

 im 2. Ausbildungsjahr 730 ,  - DM
 im 3. Ausbildungsjahr 840 ,  - DM

Zuschläge
1.  Es ist zu vergüten für je eine Stunde:

 a) Mehrarbeit ein Zuschlag von 30 v. H.
 b) Sonn- und Feiertagsarbeit ein Zuschlag 60 v. H.
 c) Arbeit am Neujahrstag, am 1. Mai sowie an den Oster-, Pfingst- und Weihnachtsfeiertagen
     ein Zuschlag von 120 v. H.
 d) Nachtarbeit ein Zuschlag von 70 v. H.

2. Beim Zusammentreffen mehrerer Zuschlagssätze ist nur der höchste Zuschlag zu zahlen.
3. Die Zuschläge sind auf die von dem Monatsverdienst durch Teilung (1/165) zu ermittelnden

Stundensätze zu zahlen.

Die Einteilung der Tätigkeitsgruppen wurde sinngemäß dem Vergütungstarifvertrag
zwischen
-  der Arbeitsgemeinschaft zur Regelung der Arbeitsbedingungen Zahnarzthelfer/Zahnarzthel

ferin, zuständig für den Bereich der Landeszahnärztekammer Hessen, Lyoner Str. 21 60528
Frankfurt/Main-Niederrad

und
-  dem Berufsverband der Arzt-, Zahnarzt-u. Tierarzthelferinnen e. V. (BdA) Bissenkamp

12-16, 44134 Dortmund
-  der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft (DAG), Karl-Muck-Platz 1, 20355 Hamburg
-  dem Verband der Weiblichen Arbeitnehmer e. V.: (VWA), Konstantinstraße 33, 53179 Bonn
entnommen.
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WICHTIG   -   WICHTIG   -   WICHTIG

EINLADUNG
Sehr verehrte Frau Kollegin,
sehr geehrter Herr Kollege

seit dem 1. Januar 1992 besteht unser Versorgungswerk (VZTh), in dem auch Sie Mitglied sind.
Langfristige mathematische Rechnungen sowie eine vorausschauende Geldanlagepolitik sind
unter anderem die unabdingbaren Voraussetzungen für eine gesicherte Berufsunfähigkeits-, Al
ters- und Hinterbliebenenversorgung.
Die voraussichtliche Einführung der Europäischen Währungsunion im Jahr 1999 kommt näher.
Wir freuen uns, daß es uns gelungen ist, Herrn Bankdirektor Rudolf Reil, Mitglied des Vorstan
des der Deutschen Apotheker- und Ärztebank Düsseldorf, für einen Vortrag zu gewinnen:

Die Europäische Währungsunion
- Ist unser Geld sicher? -
Die Informationsveranstaltung wird am 25.09.1996 von 15.00 bis 18.00 Uhr in Erfurt stattfinden.
Bitte übersenden oder faxen Sie uns den Anmeldungsabschnitt. Der genaue Veranstaltungsort
wird nach erfolgter Anmeldung bekanntgegeben. Die Informationsveranstaltung ist für Mitglie
der des VZTh kostenlos.

Programmablauf:
1.  Gastreferent Rudolf Reil:  Die Europäische Währungsunion
2.  Dr. Reinhard Friedrichs:  Die Entwicklung des Versorgungswerkes der Landeszahnärzte

  kammer Thüringen
3.  Diskussion

gez.
Dr. Reinhard Friedrichs
Vorsitzender des Verwaltungsrates

Anmeldung zur Informationsveranstaltung am 25.09.1996 in Erfurt
VZTh

Hiermit melde ich mich zur Info-Veranstaltung am 25.09.1996 an.
Ich bin Mitglied des VZTh: Ja              Nein   

          Landeszahnärztekammer Thüringen
          Versorgungswerk
          Mittelhäuser Str. 76 - 79
          99089 Erfurt

 
    Unterschrift/Praxisstempel 
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Unsere Seniorenfahrten sind
dank der guten Vorberei
tungsarbeiten der Landes
zahnärztekammer (Frau Bör
ner und Herr Wohltmann)
und der Realisierung durch
die Firma Steinbrück schon
zu einer guten Tradition ge
worden.

Die Fahrt wurde am 8. Mai
in Gera gestartet, unterwegs
stiegen noch Teilnehmer in
Jena, Mellingen, Erfurt und
schließlich in Eisenach zu.
Hierher kam auch ein Zu
bringerbus mit Teilnehmern
aus Suhl, Meiningen und
Bad Salzungen. Unser großer
Reisebus hatte ca. 68 Teilneh
mer an Bord und erreichte
über verschiedene Bundes
straßen die A 7 in Richtung
Hamburg. Der Service war
durch eine junge, aufmerksa
me Reiseleiterin gesichert
und verkürzte uns ein wenig
die Fahrt.

In der Höhe von Celle ver
ließen wir die Autobahn, um
diese reizvolle Residenzstadt
zu besichtigen, die durch ih
re herrliche Altstadt und Ge
schlossenheit zu einem wah
ren Kleinod deutscher Fach
werk-Baukunst wurde. Die
alte Stadtkirche (14. und 17.
Jh.), das Rathaus im Stil der
Spätrenaissance und das
Schloß, in früherer Zeit Resi
denz der Herzöge zu Braun
schweig und Lüneburg, fü
gen sich harmonisch in die
malerischen Fachwerkstra
ßen und Gassen ein. Mit
Wehmut vergleicht man das
als „alter Thüringer“ mit un
seren verfallenen Residenz
städten.

Mit Celle hatten wir aber
auch den Südrand der Lüne
burger Heide erreicht, die
heute ein großer Natur
schutzpark ist mit vielen
Tierarten, Wacholderbü
schen, Birken- und Kiefern
wäldern. Auf schnurgeraden
Straßen mit wenigen Stei
gungen und Kurven erreich
ten wir schließlich wieder
die A 7.

Unser Bus folgte weiter dem
nordwestdeutschen Tief
land, bald tauchte die impo
sante Silhouette Hamburgs
auf. Mit dem Neuen Elbtun
nel (1975 eingeweiht, 3,3 km
lang) unterquerten wir die
Elbe und erreichten schließ
lich unser Hotel „Commodo
re“ im Stadtteil St. Pauli. Mit
der Unterkunft und dem
Frühstücksbüfett waren wir

Seniorenfahrt nach Hamburg

Universität Leipzig
Examenssemester 1966

Wir bitten um Mitteilung der Anschriften aller ehemaligen
Kommilitonen zur Vorbereitung eines Treffens zum

30jährigen Examensabschluß unseres Studienjahres für
Anfang 1997.

Um Kontaktaufnahme bittet:
Dr. Rolf Bartel, Faleska-Meinig-Straße 2, 09122 Chemnitz

Tel.: 0371 /22 90 97, Fax: 0 3727 / 91700
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recht zufrieden, Unstimmig
keiten gab es allerdings mit
dem Abendessen. Von seiten
der Leitung war man wohl
auf unser Kommen schlecht
vorbereitet, dies wäre bei ei
ner richtigen Abstimmung
zwischen Rezeption und Kü
che vermeidbar gewesen.

Der Clou des Abends war
natürlich der Besuch des Mu
sicals „Cats“ im „Operetten
haus Hamburg“, das im April
1996 seinen 10. Geburtstag in
diesem Hause feierte. Phan
tastisch war das Bühnenbild,
das sich weit in den Zuschau
erraum erstreckt und aus
3000 Einzelteilen (dabei
wirklich schrottreife Teile)
bestand. Bestechend waren
die Leistungen der Künstler,
sie besaßen nicht nur eine
umfangreiche gesangliche
sondern auch hohe tänzeri
sche Ausbildung. So Steffen
Mähr, aus Erfurt stammend,
absolvierte eine 8jährige Aus
bildung in den Fächern Klas
sischer Tanz, Pas de Deux,
Jazz- und Modern Dance in
der berühmten Palucca-
Schule in Dresden. Mit Un
terstützung des bekannten
Counter-Tenors J. Kowalski
erhielt er seine Gesangsaus
bildung. So anspruchsvoll
war die Ausbildung sämtli
cher Künstler aus den USA,
England, Ungarn bis Austra
lien. Sehr phantasiereich wa
ren Kostüme und Masken,
die ganze Aufführung wurde
durch moderne Licht- und
Technikeffekte wirksam un
terstützt.

Am Morgen des 9. Mai holte
uns eine ausgezeichnete und
recht gesellschaftskritisch
eingestellte Reiseleiterin ab
und per Bus wurde ein Teil

Hamburgs vorgestellt. Die
Stadt ist nach Berlin die
größte Stadt Deutschlands,
und ihr Reiz liegt in der Ver
bindung von Großstadt, Was
ser (Binnen- und Außenal
ster, der große Hafen), Parks
(z. B. Planten un Blomen),
Museen, Universität und vie
len historischen Gebäuden
(das prunkvolle Renaissan
ce-Rathaus, die Kirche St.
Michael, der große Bahnhof,
das Schauspielhaus, der Tele
michel etc.).
Natürlich ist Hamburg auch
die Stadt der Medien (Verla
ge, Norddeutscher Rund
funk), des Sports (Tennismei
sterschaften, HSV und F.C.
St. Pauli). Industriezentren
wie Schiffbau, Maschinen-
und Motorenbau, kosmeti
sche und chemische Betrie
be, Brauereien und Zigaret
tenfabriken etc. machen
Hamburg zu einem der be
deutendsten deutschen Indu
striegebiete.
Schließlich besuchten wir
am Ostufer der Außenalster
ein sehr vornehmes Viertel,
die „Imam Ali Moschee“. Sie
ist ein moderner und gelun
gener Bau, denn in Hamburg
leben ca. 80.000 Muslime,
denen außerdem 15 islami
sche Gemeinde- und Gebets
räume zur Verfügung stehen.
Nur ein Beispiel, wie hoch
sich der Anteil ausländischer
Bürger in dieser Stadt be
läuft, natürlich ist das histo
risch und durch den welwei
ten Handel bestimmt.
Und jetzt sollte es ganz
schnell zur Hafenrundfahrt
gehen, die bei den St. Pauli-
Landungsbrücken beginnt,
aber der 807. Hamburger Ha
fengeburtstag warf in Form

von vielen Straßenumleitun
gen seine Schatten voraus.
Viele Abkürzungen und das
meisterliche Fahren unseres
Busfahrers ließen uns noch
rechtzeitig „in See stechen“.

Natürlich staunten wir
„Landratten“ über die Di
mensionen dieses Hafens:
Die großen Docks und die
hier zur Reparatur liegenden
Schiffe, Oldies wie die „Rick
mer Rickmers“, Container
schiffe und die sehr beein
druckende Speicherstadt
(Freihafengebiet). An den
Fleeten reihen sich hier bis
zu siebenstöckige Ziegelbau
ten. Es sind Lagerhäuser, die
sehr wertvolle Handelsgüter
wie Kaffee, Tabak, Gewürze,
aber auch optische und elek
tronische Geräte, und auch
die wertvollen Orienttep
piche beherbergen. Das be
flügelte unsere Phantasie in
Richtung des orientalischen
Märchens „Aus Tausendund
einer Nacht“, aber damit war
auch der märchenhafte Be
such Hamburgs beendet.

Unser Bus hatte uns wieder
vollzählig an Bord, und ein
nicht endender Dauerregen
begleitete uns in die Heimat
zurück. So müssen wir „Pe
trus“ sehr danken, daß er
diese Schleusen nicht schon
beim Besuch Hamburgs so
umfangreich öffnete.

Zum Schluß dürfen wir aber
allen Veranstaltern nochmals
ein herzliches Dankeschön
für diese gelungene Fahrt sa
gen, nicht zuletzt auch für
die vielen persönlichen Ge
spräche und Kontakte unter
uns Senioren.

Dr. Jobst Steiner



Die Verträge zum Daten
trägeraustausch zwischen
KZVen und den Krankenkas
sen stehen kurz vor dem Ab
schluß. Durch den Kampf
der Zahnärzte und deren
Verbände gegen die Forde
rungen der Krankenkassen,
durch die Aktivierung der
Landesdatenschutzbeauf 
tragten und zahlreicher Ein
zelaktivitäten sind die Kran
kenkassen von ihrer Position
abgerückt.
Im Ergebnis werden nun kei
ne Daten, die eine Reperso

nalisierungsmöglichkeit bie
ten, an die Krankenkassen
übermittelt.
Die ZA-Nummern werden
KZV-intern verschlüsselt
und erst nach Prüfungsan
trägen entschlüsselt.
Ab dem 1.1.1997 soll laut Ver
trag der DTA bundesweit
realisiert werden, wenn
nicht, sind die Krankenkas
sen gesetzlich verpflichtet,
ihre Zahlungen an die
KZVen einzustellen. Diese Si
tuation zwingt die Körper
schaften, ihre vorhandenen

EDV-Anlagen grundlegend
umzustrukturieren oder zu
erneuern. Die Kosten dafür
bleiben an uns ZahnärztIn
nen hängen!
Es liegt aber auch an uns
ZahnärztInnen, die Kosten
dieses DTA innerhalb unse
rer KZV zu beeinflussen. Um
eine zeitnahe Erfassung und
Abrechnung der Leistungen
gegenüber den Kostenträ
gern zu realisieren, müssen
sich möglichst viele Kollegin
nen und Kollegen in Thürin
gen für die Abrechnung der

Neue EDV in der KZV Thüringen
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kons.-chirurgischen Leistun
gen per Diskette entschei
den. Denn nur dann wird es
uns gelingen, den personel
len Aufwand in unserer KZV
nicht signifikant zu erhöhen.
Was wird sich ändern? Der
neue Krankenschein heißt
Erfassungsbeleg und weist
viele Veränderungen auf:
- Er ist chronologisch und
ähnelt damit der Karteikarte
in der Praxis ohne Kommen
tare.
- Er besteht außer dem Per
sonalfeld aus rein numeri
schen Leistungsbezeichnun
gen (nicht Ä925a, sondern
9251).
- Der einzelne Behandlungs
fall wird in eventuell benö
tigten Folgescheinen abge
rechnet.
- Zur Leistung gehören das
Datum, der Zahnbezug und
Begründung sowie Flächen
angabe bei Füllungen
- Der Erfassungsaufwand
der Quartalsabrechnung in
der KZV erhöht sich durch
schnittlich um das Dreifache.
Für eine erfolgreiche Disket
tenabrechnung (alle Leistun
gen sind vertragsgerecht auf
der Diskette enthalten) müs
sen in jeder Praxis erst eine
Reihe von Anforderungen er
füllt sein. D. h., daß das ent
sprechende Diskettenabrech
nungsmodul und das BE
MA-Prüfmodul in die Pra
xis-EDV integriert worden
sind und daß weiterhin das
bundeseinheitliche Kassen
verzeichnis in aktueller Ver
sion mit den praxisinternen
Kassen abgeglichen wurde.
Vor der Erstellung der Dis
kette müssen die Abrech

nungs- und Prüfläufe und
die entsprechenden Fehler
protokolle des Prüflaufes ab
gearbeitet werden. Jede Pra
xis, die eine Genehmigung
zur Diskettenabrechnung er
hält, muß eine Testphase er
folgreich bestanden haben.
Wenn Sie dies lesen, liebe
Kolleginnen und Kollegen,
werden viele zunächst sagen:
„Diesen Aufwand werde ich
nicht betreiben. Meine EDV
bedruckt auch den neuen Er
fassungsschein nach der
nächsten Wartung meines
Software-Hauses.“ Das
stimmt! Aber nur im ersten
Moment und bei sehr kurz
seitiger Sichtweise. Wir soll
ten daran denken, daß nur
dann unsere Verwaltungsko
sten gehalten werden kön
nen, wenn in Thüringen die
Mehrzahl der ZahnärztInnen
sich dem persönlichen Auf
wand in der Praxis stellen
und die Diskettenabrech
nung realisieren.
Die Ersparnisse in der Praxis
zeigen sich dann, wenn eine
erfolgreiche Quartalsabrech
nung in wenigen Minuten,
ohne stundenlangen Papier
ausdruck und Papierreißen
und Ausfallzeiten im Sprech
stundenbetrieb, erstellt wird.
Ein weiterer durchaus beach
tenswerter Gesichtspunkt
ist, wenn am 1.1.1997 der
„Ernstfall“ eintritt, d. h. der
Datenträgeraustausch und
damit die Notwendigkeit des
neuen Erfassungsscheines
oder der Diskettenabrech
nung. Dann werden die Soft
ware-Hersteller große zeitli
che Probleme mit einer
schnellen und umfassenden
Hotline haben. Diesem Pro

blem geht man mit der Teil
nahme in der jetzigen Test
phase durchaus aus dem
Weg.
An dieser Stelle sollten wir
beweisen, daß sich unsere
bundesweit führende Rolle
im Ausstattungsgrad unserer
Praxen mit einer EDV für die
Thüringer Kollegenschaft
rechnet.
In der zweiten Jahreshälfte
werden wir Ihnen zum 3.
Thüringer Zahnärztetag in
Suhl und in den Kreisstellen
Fragen dazu beantworten
und Ihnen Testabrechnun
gen vorstellen.
Es gibt viel zu tun, packen
wir es an!

K.-D. Panzner
Referent für EDV 
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Die Degression
beschäftigt die
Gerichte
Das Sozialgericht Düsseldorf
hat in einem Urteil vom
20.03.1996, Az: S 2 Ka 227/94,
zur Problematik der Berech
nung der Gesamtpunktmen
gen im Zuge der Degression
nach § 85 Abs. 4b - 4f SGB V
entschieden. Es hat die dort
streitbefangenen Honorar
rückforderungsbescheide 
wegen Degression aus Punkt
mengenüberschreitung als
rechtswidrig aufgehoben.
Dies sei daraus abzuleiten,
daß die KZV bei der Ermitt
lung der Gesamtpunktzahl
die auf den Zahnersatz ent
fallenden Anteile zu 100 % er
faßt und somit die Eigenan
teile der Versicherten in die
Addition aufgenommen ha
be. Diese Vorgehensweise sei
aber unzulässig.

Die Degressionsregelung des
§ 85 Abs. 4b SGB V stehe im
Zusammenhang mit der Ge
samtvergütung (Vergleiche
Überschrift zu § 85). Leistun
gen, für die die Krankenkas
sen Kostenerstattung statt
Naturalleistung gewährten,
seien jedoch nicht aus der
Gesamtvergütung zu ver
güten. Durch § 85 Abs. 3a
Satz 3 SGB V in der Fassung
des Gesundheitsstrukturge
setzes (GSG) seien bei den
Vergütungen der Zahnärzte
zahnprothetische und kiefer
orthopädische Leistungen
nunmehr ausdrücklich aus
der Gesamtvergütung her
ausgenommen worden.
Auch die gesetzlichen Be

stimmungen über den Zah
lungsweg des Kassenzu
schusses belegten, daß nur
die Kassenanteile bei der Er
mittlung der Gesamtpunkt
zahl zu berücksichtigen sei
en.

Gemäß § 30 Abs. 3 Sätze1, 2
SGB V in der Fassung des
GSG zahlten die Kranken
kassen ihren Zuschuß nun
mehr an die Kassenzahnärzt
liche Vereinigung (KZV) und
erfüllten damit ihre Lei
stungspflicht. Die KZV leite
die Zuschüsse an die Zahn
ärzte weiter; diese hätten in
soweit keine Zahlungsan
sprüche gegen die Versicher
ten (Abs. 3 Satz 3). Die Ver
weisung in Abs. 3 Satz 4 auf
§ 85 Abs. 4b SGB V stelle si
cher, daß die Regelungen
über den degressiven Punkt
wert bei umsatzstarken
Zahnarztpraxen Anwendung
finden und sich die Lei
stungsverpflichtung der
Krankenkasse entsprechend
verringere. Somit erstrecke
sich die Geltung des § 85
Abs. 4b SGB V nach der sy
stematischen Stellung in §
30 Abs. 3 SGB V unmittelbar
nur auf die von der Kranken
kasse zu tragenden Kosten
anteile.

Schließlich stünden auch
Sinn und Zweck der Degres
sionsregelung des § 85 Abs.
4b SGB V bei Einbeziehung
der Eigenanteile in die Ge
samtpunktmenge entgegen.
Ziel dieser Bestimmung sei
die Beteiligung der Kranken
kassen an Kostenvorteilen
und Rationalisierungsmög
lichkeiten in umsatzstarken

Zahnarztpraxen durch Ein
führung des degressiven
Punktwertes. Die Einsparbe
träge seien deswegen den
Krankenkassen gutzuschrei
ben, auch wenn für einzelne
Bereiche eine Gesamtvergü
tung nach Fall- oder ande
ren Pauschalen vereinbart
worden sei. Diese Einsparbe
träge könnten aber nur sol
che sein, die aus der Finan
zierung durch die Träger
der gesetzlichen Krankenver
sicherung selbst stammten,
systemwidrig wäre es, die
von den Versicherten selbst
aufzubringenden Eigenlei
stungen den Krankenkassen
zugute kommen zu lassen.
Diese Rechtsauffassung wird
für den Bereich der Kassen
zahnärztlichen Vereinigung
Thüringen durch das zustän
dige Sozialgericht Gotha
nicht geteilt. Im Bereich der
KZV Thüringen ergibt sich
die Gesamtpunktmenge ge
mäß § 85 Abs. 4b SGB V aus
allen abgerechneten Punk
ten für zahnmedizinische
Leistungen im Sinne des
SGB V. Dies sind gemäß § 85
Abs. 4c SGB V zahnprotheti
sche und kieferorthopädi
sche Rechnungen, Leistun
gen zur Verhütung, Früher
kennung und Behandlung
von Zahn-, Mund- und Kie
ferkrankheiten, welche nach
den Regeln der zahnärztli
chen Kunst ausreichend und
zweckmäßig sind sowie die
gemeldeten Kostenerstattun
gen gemäß § 13 Abs. 2 SGB
V. Aus § 85 Abs. 4e SGB V er
gibt sich, daß der sich aus
dem Verhältnis der Über
schreitungspunkte zur Ge

Rechtsprechung
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samtpunktmenge ergebende
Abzugsprozentsatz nur auf
die gegenüber den Kranken
kassen zur Abrechnung ge
brachten Punkte anzuwen
den ist. Das heißt, daß eine
Verminderung der Vergü
tung durch ausschließliche
Absenkung der Kassenantei
le erfolgt.
Das Sozialgericht Gotha
führte in seinem Urteil vom
18.01.1996, Az: S 7 Ka 21/95/S
7 Ka 763/93, zur Problematik
aus, daß die Einbeziehung
der Patientenanteile in die
Ermittlung der Gesamt
punktmenge rechtsfehlerfrei
erfolgt sei.
Entscheidend sei, daß das
Gesetz in § 85 Abs. 4b SGB V
nicht zwischen den einzel
nen zahnärztlichen Leistun
gen unterscheide. Die Ge
samtpunktmenge resultiere
von daher aus allen vertrags
zahnärztlichen Leistungen
im Sinne des § 73 Abs. 2 Nr.
2 SGB V. Bestätigt werde dies
auch vom Zweck des § 85
Abs. 4 SGB V, der der Men
genausweitung der zahnärzt
lichen Leistungen entgegen
wirken wolle. Zweck des § 85
Abs. 4b SGB V sei die Beteili
gung der Krankenkassen an
umsatzstarken Zahnarztpra
xen. Dabei sei ausschlagge
bend, daß mit steigendem
Umsatz die Betriebskosten
der Zahnarztpraxis sinken.
Auch die Eigenanteile der
Patienten bzw. kieferortho
pädische Leistungen trügen
zur Wirtschaftlichkeit der
Praxis bei.
Da der Frage der Einbezie
hung der Patientenanteile in
die Berechnung der Gesamt
punktmengenkonten eine

wesentliche Rolle zukommt,
bleibt abzuwarten, inwie
weit das Landessozialgericht
Thüringen in der anhängi
gen Berufung zum Verfah
ren S 7 Ka 21/95/S 7 Ka
763/95 sich zu dieser Frage
positionieren wird.
Die Erfolgsaussichten der
Rechtsauffassung des Sozial
gerichtes Düsseldorf sind
derzeit jedoch leider als
nicht so günstig zu bewer
ten. Die Einbeziehung der
Patientenanteile in die Fül
lung der Gesamtpunktmen
genkonten ist von der über
wiegenden Rechtsprechung
der Sozialgerichte als Forde
rung des Gesetzes anerkannt
worden. Gleichwohl werden
wir Sie auch weiterhin über
die Entwicklung zu dieser
Frage und ggf. den von Amts
wegen daraus folgenden Ver
änderungen bei der Degres
sionsberechnung informie
ren.

Mangelhafte
Leistungen des
Dentallabors
Das Oberlandesgericht Kob
lenz hat sich in einem
Rechtsstreit (Urteil vom
05.05.1994, Az: 5 U 1114/93)
mit der Frage zu beschäfti
gen gehabt, welche Ansprü
che ein Zahnarzt bei mangel
hafter Leistung des Dentalla
bors geltend machen kann.
Dabei stellte das Gericht fest:
1. Der Vertrag zwischen ei
nem Zahnarzt und dem
Zahnarztlabor ist ein Werk
vertrag.
2. Eine Fristsetzung mit Ab
lehnungsandrohung erüb

rigt sich für den Zahnarzt
bei Vertrauensverlust. Ein
solcher Umstand ist gegeben,
wenn der Zahnarzt bereits
zweimal eine mangelhafte
zahnprothetische Arbeit des
Labors seinem Patienten ein
gepaßt hat und der Patient
sich nun weigert, eine Labor
leistung dieses Labors über
haupt noch anzunehmen
(Quelle: juris).
Es kamen dabei folgende
Sachverhalte zur Bewertung:
1. Das Dentallabor wurde
durch den Zahnarzt beauf
tragt, eine näher bezeichnete
Bißführungsschiene herzu
stellen. Als die Schiene dann
geliefert wurde, schaukelte
sie. Daraufhin fertigte die
Klägerin eine neue Schiene
an, die sich nicht einpassen
ließ. In der Folge besserte
das Dentallabor wiederum
nach, indessen war jetzt die
Bißerhöhung zu gering.
Nach all dem weigerte sich
der Patient, weitere Abhilfe
maßnahmen entgegenzu
nehmen.
Das Gericht stellt dazu fest,
daß unter diesen Umständen
der Zahnarzt nicht verpflich
tet sei, weitere Nachbesse
rungsversuche des Labors
hinzunehmen. Das Labor ha
be keine vertragsgerechte
Leistung erbracht und zwei
mal vergeblich versucht, ein
fehlerfreies Werk zu liefern,
wie es der Zahnarzt vom La
bor als Fachbetrieb erwarte
durfte; Entschuldigungs
gründe dafür seien weder
behauptet noch sonst er
sichtlich gewesen. Danach
habe der Zahnarzt kein Zu
trauen mehr in die Lei
stungsfähigkeit des Labors
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gehabt. Außerdem habe der
Zahnarzt auf die Belange sei
nes Patienten Rücksicht neh
men müssen, der - nicht zu
Unrecht - die weitere Beauf
tragung des Labors ablehnte.
Dieser Umstand, mit dem
auch das Labor habe rech
nen müssen, hätte es dem
Zahnarzt unzumutbar ge
macht, nochmals das Labor
mit der Mängelbeseitigung
zu beauftragen. Der Zahn
arzt sei deshalb ohne wei
teres befugt gewesen, sich
anderweitig um eine Nach
besserung zu bemühen und
dem Labor die notwendigen
Kosten als Schadensersatz in
Rechnung zu stellen.
2.  In Bezug auf eine weitere
Patientin hat der Zahnarzt
mit Erfolg Nachbesserungs
kosten geltend machen kön
nen. Auch hier sei der Zahn
arzt nicht verpflichtet gewe
sen, dem Labor eine Frist
zur Mängelbeseitigung zu
setzen und diese mit einer
Ablehnungsandrohung zu
verbinden. Der Zahnarzt sei
nicht gehalten, sich noch
länger an das Labor zu wen
den, nachdem die von die
sem gefertigte Oberkiefer
brücke nicht gepaßt hatte
und trotz zweier Nachbesse
rungsversuche keine ausrei
chende Okklusion herge
stellt worden war. Die not
wendigen Nachbesserungs
kosten seien im Wege der Er
satzvornahme gerechtfertigt.
3.  Im Zusammenhang mit
der zahnprothetischen Ver
sorgung einer weiteren Pati
entin war das Labor mit der
Durchführung prothetischer
Arbeiten für Oberkiefer als
auch Unterkiefer beauftragt

worden. Es kam in der Folge
zu Schwierigkeiten, wobei
nicht geklärt werden konnte,
ob für diese das Labor oder
der Zahnarzt verantwortlich
war. Es konnte allerdings bei
dem hier zur Entscheidung
anstehenden Fall auch offen
bleiben, da sich infolge der
Schwierigkeiten das Labor,
vertreten durch seinen Mei
ster, selbst um die weitere
Abwicklung kümmerte. In
Anwesenheit des Meisters
wurden neue Abformungen
des Ober- und Unterkiefers
genommen und dann dem
Labor zur Neuanfertigung
der Prothetik überlassen. Als
dann eine Gerüstanprobe er
folgte, schaukelte der von
der Klägerin hergestellte Mo
dellguß. Daraufhin versuch
te sich die Klägerin an einer
Nachbesserung. Gleichwohl
wurde der Schaukeleffekt
nicht beseitigt.

Auch hier gesteht das Ge
richt dem Zahnarzt das
Recht zu, weitere Mängelbe
seitigungsversuche des La
bors abzulehnen, ohne das
dem Labor erneut Gelegen
heit zur Abhilfe zu geben
werden brauchte. Es war
dern Labor trotz wiederhol
ter Bemühungen nicht ge
lungen, eine ordnungsge
mäße Leistung zu erbringen.
Eine nochmalige Beauftra
gung der Klägerin sei für
den Zahnarzt auch mit Rück
sicht auf seine Patienten
nicht hinnehmbar.

Der Einwand des Labors, es
habe den Mißerfolg nicht zu
vertreten, weil dieser in
Wahrheit auf einem Pla
nungsverschulden des Zahn
arztes beruhe, gehe fehl,

denn das Labor, ein zahn
technisches Laborunterneh
men, habe es eigens unter
nommen, die vorbereiten
den Behandlungsschritte zu
begleiten und sich so ein ei
genes Bild zu machen. Des
halb könne es die Verantwor
tung für etwaige Unzuläng
lichkeiten in den Leistungs
vorgaben nicht auf den
Zahnarzt abwälzen.
Der geltend gemachte Scha
den, der dem Zahnarzt aus
den Versäumnissen des La
bors erwachsen sei, liege
darin begründet, daß er sei
ne Honorarforderungen ge
gen den Patienten für die
von dem Labor gefertigte
Prothetik und die Vergütung
für die eigene Tätigkeit nicht
durchzusetzen vermochte.
Das Gericht hat hier anhand
von drei Einzelfällen relativ
deutlich zur Abgrenzung des
werkvertraglichen Rechtes
zur Ersatzvornahme, Scha
densersatz und zur Pflicht
der Fristsetzung mit Ableh
nungsandrohung Stellung
genommen.

R. Rommeiß
Justitiar
 

tzb 7-8/96

KZV     



278

Ausschreibungen

Gemäß § 103 Abs. 4 und 5 des V. Buches Sozialgesetzbuch wird für den von Zulassungsbeschrän
kungen betroffenen Zulassungsbezirk Nordhausen ab sofort ein Vertragszahnarztsitz in

Werther

ausgeschrieben.

Bewerbungen zur Übernahme dieser Praxis sind schriftlich bei der Geschäftsstelle des Zulassungsaus
schusses einzureichen.
Kassenzahnärztliche Vereinigung Thüringen, Zulassungsausschuß, Liebknechtstraße 8, 99085 Erfurt

Gemäß § 103 Abs. 4 und 5 des V. Buches Sozialgesetzbuch wird für den von Zulassungsbeschrän
kungen betroffenen Zulassungsbezirk Gotha ab 01.04.1997 ein Vertragszahnarztsitz in

Gotha

ausgeschrieben.

Bewerbungen zur Übernahme dieser Praxis sind schriftlich bei der Geschäftsstelle des Zulassungsaus
schusses einzureichen.
Kassenzahnärztliche Vereinigung Thüringen, Zulassungsausschuß, Liebknechtstraße 8, 99085 Erfurt

Gemäß § 103 Abs. 4 und 5 des V. Buches Sozialgesetzbuch wird für den von Zulassungsbeschrän
kungen betroffenen Zulassungsbezirk Wartburgkreis ab sofort ein Vertragszahnarztsitz in

Mihla

ausgeschrieben.

Bewerbungen zur Übernahme dieser Praxis sind schriftlich bei der Geschäftsstelle des Zulassungsaus
schusses einzureichen.
Kassenzahnärztliche Vereinigung Thüringen, Zulassungsausschuß, Liebknechtstraße 8, 99085 Erfurt

Gemäß § 103 Abs. 4 und 5 des V. Buches Sozialgesetzbuch wird für den von Zulassungsbeschrän
kungen betroffenen Zulassungsbezirk Saalfeld-Rudolstadt ab 01.10.1996 ein Vertragszahnarzt
sitz in

Saalfeld

ausgeschrieben.

Bewerbungen zur Übernahme dieser Praxis sind schriftlich bei der Geschäftsstelle des Zulassungsaus
schusses einzureichen.
Kassenzahnärztliche Vereinigung Thüringen, Zulassungsausschuß, Liebknechtstraße 8, 99085 Erfurt

     KZV
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Amtliche Mitteilung
Beschluß des Landesausschusses der Zahnärzte und Krankenkassen
in der ersten Amtsperiode gemäß § 103 SGB V und § 16b ZV-Z vom 14. Juni
1996

Bezug nehmend auf den Bedarfsplan für die zahnärztliche Versorgung in Thüringen gemäß § 99
SGB V und den festgestellten Versorgungsgrad gemäß §§ 100 und 101 SGB V in Verbindung mit
§§ 15 und 16b ZV-Z ergeben sich bezüglich Anordnung/Aufhebung von Zulassungsbeschrän
kungen folgende Veränderungen:

Anordnung von Zulassungsbeschränkungen (kieferorthopädische Versorgung):

Erfurt-Stadt

Dieser Beschluß tritt mit Veröffentlichung gemäß § 16b (4) ZV-Z in Kraft.

gez. Günther Schroeder-Printzen
Vorsitzender des Landesausschusses

KeramikInlays, 14 fl. Empress
DM 198,50

zuzügl. Mod., MwSt., im justierb. Artikulator

EmpressVollkeramikBrücken auf Anfrage
Erstklass. TeleskopArbeiten, o. MGVerbinder

GeschiebeRekonstruktionen (auch kombiniert, mit Teleskopen)
umfangreiche Inlay/OnlayRestaurationen

Implantate Suprakonstruktionen - alle Systeme!
Versand mit PKW möglich!

D E L A B   E R F U R T
HEIKO DOHRN GMBH

Am Kühlhaus 27  •  99085 Erfurt  •  Kontaktaufnahme: Herr B. Kupke  •  Tel. (03 61) 5 66 11 77  •  Fax (03 61) 5 66 11 78

Kleinanzeigen

Polaroid CU-5 Dentalkamera preisgünstig zu
verkaufen.
Tel.: 0 36 43/5 35 23

Zukünftiger Vorbereitungsassistent (26 Jahre,
Staatsexamen 10.96 in Leipzig) mit Engagement
für moderne Zahnmedizin sucht Stelle ab 11.96.
Markus Gabler, Tel. 0177/666 0815.

Suche ab Sept. 96 wieder Ausb. ass. mögl. mit
Ber. erf., nicht Bed.
Tel./Fax: 03 68 78/6 15 31

Freundliche Vertretung für moderne Praxis ab
Oktober 1996 im Raum Thüringen gesucht.
Interessenten wenden sich bitte unter tzb 032 an
TYPE-DTP, Müllerstr. 9, 99510 Apolda.
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Ihre Anhänger und Mitglie
der verstehen sie als eine an
erkannte Kirche, die jedem
Menschen das vollkommene
Lebensglück offeriert - Mini
ster Blüm darf sie ungestraft
als „verbrecherische Geldwä
scheorganisation“ und „men
schenverachtendes Kartell
der Unterdrückung“ bezeich
nen. Die Scientology-Sekte
infiltriert zunehmend mehr
Bereiche unseres öffentli
chen Lebens: Das Gesund
heitswesen und hier insbe
sondere die Zahnarztpraxen
stellen angeblich ein bevor
zugtes Ziel ihrer beängsti
genden Aktivitäten dar.

Kollegen haben mich auf die
Bücher von Renate Hartwig
aufmerksam gemacht, in
denen sie befürchtet, daß
Scientology, um die „Kon
trolle über das Gesundheits
wesen“ zu erlangen, intensiv
„Schulmediziner, Tierärzte,
Zahnärzte“ für seine Ziele zu
erobern trachtet. Und Hart
wig nennt einen Namen: Das
Brügemann-Institut in Grä
feling, Vertreiber des Bicom-
Gerätes und Verkünder der
„Bioresonanz-Therapie“, 
werde angeblich von einem
Scientologen geleitet und
diene Scientology als Geld
quelle.

Am 16.12.1995 fand eine Ver
kaufsveranstaltung des Bi
com-Gerätes mit der Firma
Brügemann im Bielefelder
Brenaer-Hotel statt. Als ich
hier im Vortragssaal mit acht
weiteren naturheilkundlich
interessierten HNO-, Kin
der- und Zahnärzten sitze,
mit der Absicht, dem anwe

senden Gebietsleiter S. für
ihn sicher unbequeme Fra
gen zu stellen, erinnere ich
mich an Eindrücke vorange
gangener Gespräche mit Kol
legen: Der eine schwört seit
nunmehr 5 Jahren auf das Bi
com-Gerät und ist sich si
cher, daß mit dem eingebau
ten Chip „keine unterschwel
ligen Scientology-Botschaf
ten infiltriert“ werden kön
nen; der andere ist von der
täglichen Anwendung in der
Praxis begeistert, zumal er
seinen Sohn von einer lang
jährigen und hartnäckigen
Neurodermitis befreien
konnte.

Kraß dazu im Gegensatz, was
Prof. de Weck (Schweiz) fest
stellt: „Die Bioresonanz ist
ein geniales Plazebo! Sie hat
ein wenig von dem Talis
man-Glauben, ein bißchen
von High-Tech, ein bißchen
Akupunktur und ein biß
chen Homöopathie.“

Nun, mir liegt es an diesem
Samstagnachmittag fern, ir
gendwelche Meinungsver
schiedenheiten zwischen Na
turheilkundlern und Schul
medizinern zu schüren; mir
geht es allein darum, von
Herrn S. etwas über die Ver
quickung mit Scientology zu
erfahren. Dieser erläutert
zunächst seine Theorien po
sitiver und negativer Schwin
gungen, um nach den für ei
nen schulmedizinisch vorge
bildeten Menschen schwer
nachvollziehbaren Gedan
kengängen sein Bicom-Ge
rät zu demonstrieren. Wenn
gleich nicht alles perfekt
funktioniert (der durch Kaf

fee negativ beeinflußte Kolle
ge trinkt nie Kaffee; der Kin
derarzt verneint die Frage,
ob er zu Erkältungen neigt
(„Nein? Das ist aber scha
de!“), weiß der Brügemann-
Mitarbeiter zuletzt doch das
Gerät finanziell schmackhaft
zu machen. Es stelle ein „ide
ales Standbein zu Seehofer-
Zeiten“ dar, der „Leidenspa
tient gibt gern eine Menge
Geld aus“, bei Anwendung
des Gerätes ist „nach ein
paar Monaten die Praxis
übervoll“. Da sind 29.500 DM
plus die Kosten diverser Aus
bildungsstufen nicht zuviel,
zumal die „AOK Aachen
dafür zahlt“.
Nachdem mich die Stufen
von A bis S an die auch in
Stufen ablaufende Persön
lichkeitsentwicklung bei
Scientology erinnert, störe
ich den harmonischen Ab
lauf der Verkaufsveranstal
tung mit meiner ersten Fra
ge: „Können Sie, Herr S., si
cherstellen, daß die für das
Bicom-Gerät gezahlten Gel
der nicht der Scientology-
Sekte zur Verfügung gestellt
werden?“ Er zeigt sich ver
blüfft ob dieser Vermutung,
doch bejaht meine zweite
Frage, ob der Firmenchef
Hans Brügemann Scientolo
ge ist. Ärgerlich reagiert der
Gebietsleiter S. auf meinen
Hinweis, daß Herr Brüge
mann mit einem Spenden
aufkommen an Scientology
Amerika, von mindestens
40.000 Dollar immerhin den
hohen Status eines „Patrons“
in dieser Organisation er
langt hat. „Es ist ausschließ
lich Privatsache, was jemand

Scientology auch in unseren Praxen?

Kommentar



283tzb 7-8/96

mit seinem Einkommen
macht. Hier muß man Priva
tes von geschäftlichem Inter
esse trennen.“ Ich kontere,
daß Herr Brügemann in sei
nen Ausführungen zur Biore
sonanztherapie sich unter
anderem auf Ron Hubbard,
den Gründer der Scientolo
gy-Sekte, bezöge.

Herr Gebietsleiter S., bis dato
geschulter und gewiefter Ver
kaufsleiter, wird zunehmend
unruhig: Während Scientolo
gy in den USA, Kanada,
Schweiz etc. eine staatlich
anerkannte Kirchenorganisa
tion darstellte, fände gerade
in Deutschland eine uner
trägliche und unbegreifliche
Hetzjagd statt. „Als österrei
chischer Ausländer“ fühle er
sich von mir persönlich dis
kriminiert, als Naturheil
kundler sei er solche Graben
kriege gewöhnt. Sein Ver
such, die Diskussion zu been
den, wird von den Zuhören
den nicht gebilligt, so daß ich
im Gegensatz zu seiner Auf
fassung Scientology als eine
„mafiose und menschenver

achtende“ Maschinerie be
zeichne und letztlich den um
Fassung bemühten Herrn S.
mit meiner letzten Frage be
glücke: „Ist Ihnen bekannt,
daß einer das Bicom-Gerät
im Auftrag des Medizini
schen Dienstes der Bayeri
schen Krankenversicherun
gen testenden Ärztin eine
Ampulle Insektengift zuge
sandt wurde, deren Liefe
rung laut Renate Hartwig
das Brügemann-Institut ge
ordnet hatte?“

Während die ersten Fragen
noch „amüsant“ erschienen,
ist mein Stil mittlerweile
nach Aussagen S. „schamlos
und diskriminierend“ ge
worden; er verneint meine
Schlußfrage jedoch nicht ...

Die Befürchtungen, die nach
Anregung der Kollegen und
Lektüre der Hartwig-Bücher
geweckt wurden, sind nach
meinen einschlägigen Erfah
rungen eher verstärkt wor
den. Das Gesundheitswesen
bietet Scientology ein lukrati
ves und viele Menschen in
volvierendes - Schlachtfeld,

aus dem mit künstlich er
zeugten Nebenkriegsschau
plätzen „Naturmedizin -
Schulmedizin“ oder „Seeho
fer - Ärzte“ abgelenkt wird
von dem eigentlichen Ziel:
To clear Germany - Deutsch
land vollständig von Sciento
logy unterwandert zu wis
sen.
„In meine Praxis kommen
die nie“ - mag so mancher
Zahnarzt drohende Gefah
ren ignorieren. Doch sollten
wir alle in unserem tägli
chen Leben sensibilisiert
sein für eine Gefahr, die
schon weiter in unseren All
tag vorgedrungen ist, als vie
le vermuten: Scientology!
Nach Ausscheiden des Ge
schäftsführers H. Brüge
mann - Ende 1995 - wurde
die Firma in Regomed um
benannt.

Dr. Thomas Wöhning
Aus: Zahnärzteblatt Westfalen-
Lippe 2/96 

Kommentar

Wir trauern um

Herrn SR Erich Wandsleb
aus Sonneberg

geboren am 27. Oktober 1911
verstorben am 30. Mai 1996

Landeszahnärztekammer Thüringen           Kassenzahnärztliche Vereinigung Thüringen
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Das Atopische Ekzem war
Thema des wissenschaftli
chen Symposiums, zu dem
das Klinikzentrum Bad Sul
za, Thüringen, und ihr ärztli
cher Direktor, Prof. Dr. med.
habil. Friedrich Schiller, Me
dizinier aus dem Bundesge
biet geladen hatten.
Rund 80 Ärzte, vor allem
Dermatologen und Pädiater,
nutzten die Gelegenheit, sich
über verschiedene Therapie
formen, verwandte Erkran
kungen wie Asthma oder Hy
per-IgE-Syndrom, Ernäh
rung und Empfehlungen der
Ständigen Impfkommission
zu informieren.
Wenn auch die Strategie zur
Behandlung der Neuroder
mitis darin bestehe, Neuro
dermitis ohne Strategie zu
behandeln, wie Prof. Dr.
Klaus-Michael Taube von
der Universitätsklinik Halle
den Überblick der Therapie
formen zusammenfaßte, be
eindruckte Prof. Dr. Fried
rich Schröpl, Bad Salzschlirf,
mit Behandlungsergebnissen
durch Selektive UV-Photo
therapie mit einem neuen
Lampentyp, der reines UVA-
1-Licht aus speziell beschich
teten Leuchtstofflampen ab
gibt.
Er bezeichnete die Therapie
als preiswerte und auch am

bulant durchführbare Alter
native zur kostspieligen
„Kaltlicht“-Behandlung mit
Hochleistungsstrahlern, die
mit hoher UVA-Dosierung
arbeiten. Belegen konnte der
Professor die Behandlungser
folge durch statistische Aus
wertung der Therapie in Kli
niken in Hessen und Thürin
gen.
Auf großes Interesse der
Mediziner stießen die aktu
ellen Empfehlungen der
Ständigen Impfkommission
(STIKO), zukünftig in
Deutschland eine komplexe
Hepatitis-B-Impfung für
Säuglinge und Jugendliche
anzubieten.
Wie Dr. Horst Scholz vom
STIKO-Sekretariat im Berli
ner Robert-Koch-Institut in
formierte, gehört Hepatitis B
weltweit zu den häufigsten
viralen Infektionskrankhei
ten. Und je jünger die infi
zierten Kinder sind, umso
größer ist die Gefahr der
chronischen Erkrankung.
Prof. Dr. Friedrich Schiller
vom Klinikzentrum Bad
Sulza informierte über die
verschiedenen Erscheinungs
formen des Atopischen Ek
zems. Die Oberärztin der am
1. Mai neueröffneten Eltern-
Kind-Klinik des Klinikzen
trums, die Kinderärztin Dr.

Karin Wollina, beschrieb das
mit dem Atopischen Ekzem
leicht verwechselbare, aber
seltenere Hyper-IgE-Syn
drom anhand eines Fallbei
spiels.
Daß man auch schon mit
Kindern psychotherapeu
tisch arbeiten kann, belegte
die Logotherapeutin Rita
Malcomess, die seit über
zehn Jahren in einer Hautkli
nik in Bad Salzschlirf, Hes
sen, Kinder gemäß der sinn
zentrierten Psychotherapie
nach Frankl (Logotherapie)
betreut.
Mit dem Asthma als häufig
ste chronische Entzündung
im Kindesalter befaßte sich
der Pädiater Dr. Gerhard
Weinmann vom Kinderklini
kum Erfurt. Er nannte als
Therapieformen die Karenz
von Allergenen, wenn man
herausfinden könne, welcher
Stoff zur Erkrankung führe.
Erfolgreich sei auch die spe
zifische Immuntherapie (Hy
posensibilisierung) und die
medikamentöse Therapie.
Eine Allergie kann nicht al
lein über die Ernährung be
kämpft werden, unterstrich
der Ökothrophologe Franz-
Josef Ficht vom Klinikzen
trum Bad Sulza. Er warnte
davor, von individuellen Er
folgen auf allgemein gültige
Lösungen zu schließen. Dia
gnose und Therapie sollten
gerade auch aus der Sicht des
Ernährungswissenschaftlers 
nicht schlimmer sein als das
Krankheitsbild insgesamt.
Das Schlagwort „Nahrungs
mittelumstellung“ wird, so
Prof. Dr. Schiller, im Klinik

Fortbildung

Symposium im Klinikzentrum Bad Sulza

Das Atopische Ekzem bei Kindern

GUT DRAUF? Dann sollten Sie Ihre Bewerbung
an uns richten! Ju. ZÄ-Praxisteam sucht Azubi z.
ZMA u. selbst. Prophy.-assistentin in Ufr. Klein
stadt. Haben Sie Kreativität, Spaß am Arbeiten,
Verantw.-bew., ein gepfl. Äußeres, Abitur u. su
chen Sie eine anspruchsvolle Tätigkeit? Dann sind
Sie bei uns genau richtig!
Interessenten wenden sich bitte unter tzb 033 an
TYPE-DTP, Müllerstr. 9, 99510 Apolda.

Kleinanzeige
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zentrum Bad Sulza nicht ver
wendet, denn „es gibt keine
Diät für Hautkranke. Be
kannte individuell ermittelte
Allergene sollten vermieden,
aber eine Vollwertkost ange
boten werden“. Wichtig ist,
so Franz-Josef Ficht, die
Allergene zu identifizieren,
die die Krankheit auslösen.
Nach wie vor bleibe dann
aber das Problem, den Auslö
ser in den Lebensmitteln mit
ihren vielfältigen lnhaltsstof
fen zu erkennen.
Im Anschluß an das Sympo
sium hatten die Mediziner
Gelegenheit, die Abteilungen
für Dermatologie und Aller
gologie, Herz-Kreislauf-,
Atemwegs- und Gelenker
krankungen sowie Psychoso
matik mit ihren zwei Gebäu
den zu besichtigen. Im Som
mer wird die Klinik II fertig
gestellt, so daß das Klinikzen
trum dann über 310 Zimmer
verfügt.
Zu den Besonderheiten der
neuen Eltern-Kind-Klinik
gehört, daß schon Säuglinge
im Klinikzentrum aufge
nommen werden. Die Kin
der werden ganztägig be
treut, so erhalten die beglei
tenden Elternteile freie Zeit
für sich selbst und Gelegen
heit, an Schulungen über die
Krankheit teilzunehmen.
Therapiert werden im Kli
nikzentrum Bad Sulza so
wohl die Elternteile als auch
die Kinder, in die Klinik auf
genommen werden können
mehrere und auch gesunde
Familienmitglieder als Be
gleitpersonen.

-Presseinformation-

tzb 7-8/96

Fortbildung

Am 19. Oktober 1995 führte
die DGE-Sektion Thüringen
ihre 3. Ernährungsfachta
gung in Stadtroda durch.
Ein Schwerpunkt der Ta
gung bestand darin, die Teil
nehmer (vorwiegend Ernäh
rungsberater) über prophy
laktische Möglichkeiten der
Zahngesundheit zu informie
ren.
Frau Prof. Dr. A. Borutta von
der Friedrich-Schiller-Uni
versität, Bereich Erfurt, gab
eine Übersicht zum Thema
„Zahngesundheit und Er
nährung“:
Die Entwicklung des Gebis
ses erstreckt sich über einen
verhältnismäßig langen Zeit
raum, der in der fünften
Schwangerschaftswoche be
ginnt und postnatal über
mindestens acht Jahre bis
zum Abschluß der Minerali
sation aller Zähne reicht.
Während dieser Zeit spielt
der endogene Einfluß der
Ernährung eine wesentliche
Rolle für die Ausbildung nor
maler Zahnstrukturen. Man
gelernährung, besonders im
Hinblick auf eine ungenü
gende Zufuhr von Eiweiß,
Vitaminen - besonders Vi
tamin D - und Mineralsal
zen, können zu Fehlentwick
lungen der Zahnform und zu
Strukturanomalien der
Hartsubstanzen führen.
Der hohe Lebensstandard in
den westlichen Ländern bie
tet allerdings optimale Vor
aussetzungen für eine ausrei
chende und ausgewogene
Ernährung, so daß Mangel

zustände und durch sie be
dingte Strukturfehler an den
Zahnhartsubstanzen eher
die Ausnahme sind.
Zu den ernährungsbeding
ten Strukturanomalien zählt
auch die Fluorose, die in en
demischen Gebieten mit er
höhtem Fluoridgehalt im
Trinkwasser (> 1,6 ppm F) be
obachtet wird.

Eine weitaus größere Bedeu
tung für die Gebißgesund
heit hat der exogene Einfluß
der Ernährung, in Sonder
heit der Zucker.

Unter den oralen Erkrankun
gen ist die Karies ernäh
rungsbedingt. Sie ist ein pa
thologischer Vorgang äuße
ren Ursprungs, der posterup
tiv mit einer Erweichung der
Zahnhartgewebe und an
schließender Höhenbildung
einhergeht (WHO 1962).
Im Ursachenkomplex spielen
die niedermolekularen Koh
lenhydrate, die den Mikroor
ganismen in der Plaque als
vergärbares Substrat dienen,
eine entscheidende Rolle.
Endprodukt der mikrobiel
len Stoffwechselleistung sind
organische Säuren, die im
engen Kontakt zur Zahnober
fläche den Schmelz demine
ralisieren und damit den ka
riösen Prozeß auslösen. Für
die Entstehung der Karies ist
neben der konsumierten
Zuckermenge vor allem die
Häufigkeit der täglichen Zuk
keraufnahme entscheidend.

Abgeleitet aus dem Entste
hungsmechanismus der Ka

3. Ernährungsfachtagung der
Deutschen Gesellschaft für
Ernährung, Sektion Thüringen
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ries hat die präventive Zahn
heilkunde ein Präventions
konzept entwickelt, das sich
auf drei Säulen, die Zahn-
und Mundhygiene, Fluori
dierung und Ernährungslen
kung stützt. Dabei konzen
triert sich die Ernährungs
lenkung vor allem auf die Re
duktion des Zuckerverbrau
ches, die Einschränkung ka
riogener Zwischenmahlzei
ten und die partielle Substi
tution des Zuckers durch
Zuckeraustauschstoffe.
Gesundheitserziehung/Er 
nährungserziehung vollzieht
sich vorwiegend in der Fami
lie, aber auch in Kinderein
richtungen, in der Schule
und in der Gemeinschaft
Gleichaltriger. Nach der er
folgreichen Einführung des
landesweiten Projektes „Ge
sundes Schulfrühstück“ ver
suchte die DGE-Sektion Thü
ringen in Zusammenarbeit
mit dem Jugendamt, dem
Umweltbüro und dem Ju
gendzahnärztlichen Dienst
in Jena, ein zweites Projekt
unter Leitung von Dipl. oec.
troph. W. Maichrowitz, zu
nächst auf die Stadt Jena in
einer Testphase beschränkt,
einzuführen. Die Zielgruppe
sind Tagesstättenkinder im
Alter zwischen 3 und 6 Jah
ren.
Im Mittelpunkt des Projektes
„Ernährung, Umwelt und
Zahngesundheit in Kinder
tagesstätten“ steht nicht pri
mär die kognitive Vermitt
lung von Wissen. Es wurde
vielmehr versucht, den Drei-
bis Sechsjährigen gesund
heitsbewußte Verhaltensge
wohnheiten über die prag
matisch emotionale Erfah
rungsebene nahezubringen
und diese im Alltag gezielt

einzuüben. Lernspiele, Rol
lenspiele, Lieder, Marktbege
hungen, selbst hergestellte
Speisen, Demonstrationen,
Wandtafeln, Spaziergänge in
der Natur, Zahnputztechnik
sind nur einige Beispiele für
geeignete, durchgeführte
Vermittlungsstrategien. Von
besonderer Bedeutung ist
hier, daß Eltern im Rahmen
des Kindergartens eingebun
den werden, die zusammen
mit Erziehern eine Vorbild
funktion auf die Kinder
ausüben.
Wenngleich diese Thematik
in der pädagogischen Arbeit
von Kindertagesstätten kein
Neuland ist, wurde diese Pro
jektidee als Chance für eine
intensive pädagogische Aus
einandersetzung aus ernäh
rungsbezogener und ökologi
scher Sicht begriffen. Hier
sind Kinder Projektprotago
nisten, ihre Fertigkeiten, Ide
en, Wünsche, Erfahrungen,
Wissen, Spontanietät und
Motivation stehen im Vor
dergrund. Begleitet durch
Fachberatung, Fortbildung
und Erfahrungsaustausch
gab es an den zur Zeit 14 be
teiligten Kindereinrichtun
gen vielfältige pädagogische
Impulse. Die mit Kooperati
onspartnern, Erziehern und
Eltern durchgeführten Aus
wertungen ergaben folgende
Schlußfolgerungen:
1 . Der angestrebte Effekt, po
sitive Verhaltensweisen zu
trainieren, wurde erreicht
und soll in Abständen in
Gruppen fortgesetzt werden.
2. Die Zusammenarbeit der
DGE-Sektion Thüringen mit
den Kooperationspartnern
wird langfristig fortgesetzt.
3. Die Erstellung eines Leitfa
dens in Form eines Handbu

ches zur Organisation und
Durchführung des Projektes
ist empfehlenswert.
4. Interne Fortbildungssemi
nare während und nach den
Projekttagen für Erzieherin
nen wurden als sinnvoll und
notwendig eingeschätzt.
5. Eine Ausdehnung des Pro
jektes auf andere Kreise im
Freistaat Thüringen wurde
dringend empfohlen.
Weitere Vorträge der Tagung
beschäftigten sich mit folgen
den Themen:
-  Sekundäre Pflanzenstoffe

und Krebs
-  Management klinisch rele

vanter Nahrungsmittel
allergien und deren Häu
figkeit

-  Verzehrsveränderungen
bei Fleisch und Wurstwa
ren sowie Obst und Gemü
se

-  Mögliche Inhaltsstoffe in
Fleischerzeugnissen der
Zukunft

-  Trans-Fettsäuren: Entste
hung, Aufnahme, Risiken.

Für Interessenten sei darauf
hingewiesen, daß jetzt ein
Sonderheft mit allen Beiträ
gen im Umfang von 102 Sei
ten gedruckt vorliegt. Dieses
ist zum Preis von 10,- DM +
3,- DM Porto bei der Deut
schen Gesellschaft für Ernäh
rung e. V., Sektion Thüringen,
Naumburger Str. 98, 07743 Je
na (Tel. 0 36 41/6 83-211) zu
beziehen.
Die nächste Ernährungsfach
tagung der DGE-Sektion
Thüringen wird am 7. No
vember 1996 stattfinden.

Dr. habil. G. Jahreis
Sektionsleiter DGE-Sektion
Thüringen

Fortbildung
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Berufsrisiko = Zahnarzt

tzb 7-8/96

Öffentlichkeitsarbeit

Der nachstehende Kommen
tar wurde von der bekannten
Fernsehjournalistin Frau Dr.
Krone-Schmalz geschrieben
und ist im Heft 5/96 „Der
Freie Zahnarzt“ erschienen
und hier mit freundlicher
Genehmigung abgedruckt.

Nun kann der/die einzelne
Probleme mit der Standespo
litik des Freien Verbandes
Deutscher Zahnärzte haben;
diesem Kommentar kann
man nur vorbehaltlos zu
stimmen, und daß er im offi
ziellen Organ des Freien Ver
bandes erscheint, spricht für
gute Öffentlichkeitsarbeit.
Wenn man auch, so wie ich
es tue, aus der ehrenamtli
chen standespolitischen Ar
beit heraus jedwede Medien
berichte verfolgt, so ist fest
stellbar, daß diese Art von
Meinungsäußerungen stär
ker werden.

Ob der „Focus“ in seiner
Märzausgabe über amerika
nische Medien berichtet, die
unter der Überschrift „We
gen Wohlstand geschlossen“
den Standort Deutschland
anprangern, weil, so das
amerikanische Nachrichten
magazin „Newsweek“, der
Sozialstaat Deutschland kraft
seiner Übertreibung des eige
nen Prinzips ebenso an seine
Erträglichkeitsgrenzen stößt
wie seinerzeit der Manche
ster-Kapitalismus.

Oder aber beim Lesen des Ar
tikels von Krone-Schmalz -
ständig mußte ich denken,
genau so ist es. Jedem von
uns ist doch längst aufgefal
len, daß die Budgetierung
oder die Feststellung der

Konzertierten Aktion im Ge
sundheitswesen, daß die Bei
tragsstabilität oberste Prio
rität besitzt, die Fortsetzung
des „DDR-Sozialismus mit
anderen Mitteln“ ist.
Ganz aktuell wurde im ARD-
Magazin „Kontraste“ am
27.6.96 die existenzbedrohen
de Situation der Hausärzte in
Deutschland durch die Bud
getierung und ungenügende
Honorierung der erbrachten
Leistungen aufgezeigt. So
werden ohne grundlegende
Änderungen im Gesund
heitswesen in den nächsten
Jahren 20 bis 30 % der Praxen
geschlossen werden müssen,
stellte die Vorsitzende der
Vereinigung der Hausärzte
Brandenburgs fest.
Der Staatssekretär im Bun
deswirtschaftsministerium 
und Mittelstandsbeauftragte
der Bundesregierung Dr.
Heinrich Kolb machte folgen
de Feststellung, daß „gerade
die Freien Berufe im Ge
sundheitswesen einer Büro
kratie ausgeliefert“ sind, „die
den Begriff des ,Freien' Be
rufs ad absurdum führt.“
Eigentlich kann man nur
hoffen, daß diese kritischen
Stimmen von den richtigen
Leuten gehört werden, denn
sonst wird wohl die Antwort
des amerikanischen News
week-Reporters auf die Fra
ge „Was soll man zu der jetzi
gen Situation in Deutschland
sagen?“ voll und ganz zutref
fen. 
„Gute Nacht, Deutschland!“

Dr. K.-H. Müller

„Vom Freien Beruf
ist nur das Risiko
geblieben“
von

Dr. Gabriele Krone-
Schmalz

Kaum einem Berufsstand
wird nach meinem Eindruck
mit soviel Häme, Neid und
Aggression begegnet wie den
Zahnärzten. In der Bevölke
rung und bei den Meinungs
machern hält sich hartnäk
kig die Vorstellung vom
geldscheffelnden Raffzahn.
Fakten passen nicht ins Bild.
Wer will schon hören, daß
das zahnärztliche Honorar in
den letzten zehn Jahren no
minell nur um 6,2 Prozent
gestiegen ist, während ein
Lehrergehalt im gleichen
Zeitraum um 50 Prozent
wuchs und ein Redakteur ei
ner öffentlich-rechtlichen
Anstalt sich gar über einen
Gehaltszuwachs von 79,9
Prozent freuen konnte.

Ebenso scheinen wir in unse
rer Gesellschaft keinen Blick
mehr dafür zu haben, was
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mit unserem System noch
vereinbar ist und was nicht.
Seit meiner Rückkehr aus
Rußland bzw. der Sowjetuni
on fallen mir die Wahrneh
mungs-Defizite bei uns in
Deutschland immer krasser
auf. Was wir bei unseren öst
lichen Nachbarn als soziali
stischen Humbug, gar als
Kommunismus-Nostalgie 
belächeln oder verteufeln,
praktizieren wir in ähnlicher
Weise bei uns, ohne es aller
dings so zu nennen.
Das fängt bei Dauer-Subven
tionen an und hört bei der
Budgetierung im Gesund
heitswesen noch lange nicht
auf.
Weder Subventionen noch
Budgetierung sind von vorn
herein zu verurteilen. Natür
lich gibt es Fälle, in denen es
auch in einer (funktionieren
den) sozialen Marktwirt
schaft sinnvoll sein kann, be
stimmte Aktivitäten und Be
reiche vorübergehend mit
Steuergeldern zu unterstüt
zen. Und niemand wird das
Prinzip der Budgetierung ge
nerell ablehnen, solange
man es richtig anwendet.
Im Grunde praktiziert jeder
Bürger sinnvolle Budgetie
rung, der mit seinen finan
ziellen Mitteln gerade so
über die Runden kommt und
sich Monat für Monat überle
gen muß, wieviel Geld er für
Lebensmittel, Kleidung, Ki
no etc. ausgeben darf. Wer
sich nicht daran hält, lebt
über seine Verhältnisse, muß
Schulden machen oder ist
auf Geschenke angewiesen.
Jeder einzelne kann mit sei
nem Haushalt so verfahren,
weil er nicht den Anspruch

hat, sich alles leisten zu kön
nen (von pathologischen
Ausnahmen abgesehen).

Sogar der Staat insgesamt
kann und muß mit seinem
Haushalt so umgehen. Das
sind Einnahmen, und das
können wir ausgeben. Die
einzelnen Ministerien be
kommen ihren Anteil und
müssen zusehen, wie sie
klarkommen. Da bleiben
auch schon mal staatliche
Leistungsangebote auf der
Strecke. Aber trotz des ver
breiteten Anspruchsdenkens
- jeder vernünftige Mensch
akzeptiert letztlich, daß man
sich in einem Gemeinwesen
nicht alle Wünsche erfüllen
kann, nicht einmal all die,
die für eine sozial gerechte
Gesellschaft sinnvoll sind.

Beim Gesundheitssystem
verhält es sich anders. Da
wird theoretisch jedem ein
zelnen eine optimale medizi
nische Versorgung zugesi
chert, die von Jahr zu Jahr
per Fortschritt optimaler
wird, die Kosten dürfen aber
einen bestimmten Betrag
nicht übersteigen. Also den
ken sich die Politiker - ma
chen wir ein Budget. Den
Ärzten geht es ohnehin zu
gut, erst gar den Zahnärzten.
Das sieht die Mehrheit der
Bevölkerung auch so, folg
lich läßt sich die Reform poli
tisch durchsetzen, ohne rele
vante Stimmenverluste bei
der nächsten Wahl befürch
ten zu müssen. Im Gesund
heitswesen angewandte Bud
getierung ist nichts anderes
als sozialistische Planwirt
schaft. Man kann ja durch
aus vertreten, daß es aus
vielerlei Gründen nur so und

nicht anders machbar ist -
aber dann muß man auch
den Mut haben, das so zu
nennen.

Es gehört schon eine Menge
Chuzpe dazu, einen soge
nannten freien Berufsstand
aus dem System der sozialen
Marktwirtschaft rausfallen
zu lassen und in die staatli
che Zwangsbewirtschaftung
zu verbannen. Der vorläufige
Gipfel ist die Kombination
aus Zulassungsbeschrän
kung und Zwangspensionie
rung. Die dafür verantwortli
chen Schreibtischtäter sitzen
relativ sicher und meist be
haglich im Öffentlichen
Dienst, sind pensionsberech
tigt und haben offenbar kei
nen Gedanken daran ver
schwendet, daß die Praxis
und der Praxisverkauf einen
wesentlichen Teil der Alters
versorgung eines Mediziners
ausmacht. Selbst diese Leute
müßten schon einmal etwas
davon gehört haben, daß
sich in Notverkäufen nur
Bruchteile eines realen Prei
ses erzielen lassen.

Was soll ein Zahnarzt ma
chen, der 68 geworden ist,
nicht mehr praktizieren darf
und auf seiner Praxis sitzen
bleibt? Ehe er gar nichts be
kommt, wird er sie ver
schleudern. Okay, wenn er
dafür eine Pension vom
Staat bekäme ... Aber warum
machen wir dann nicht
gleich alle Ärzte und Zahn
ärzte zu Staatsangestellten,
dann wüßten sie wenigstens
woran sie sind. Das einzige,
was für sie vom freien Be
rufsstand noch übrigbleibt
ist das Risiko, sonst gar
nichts.

Öffentlichkeitsarbeit
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Nachrichten

Info-Pakete zum Tag der Zahnge
sundheit 1996

Am 25. September 1996 ist wieder „Tag der Zahngesund
heit“!
Gegen Einsendung eines beschrifteten Adressaufklebers
und 7,00 DM in Briefmarken als Versandkostenanteil an
den

Verein für Zahnhygiene e. V.
Feldbergstraße 40, 64293 Darmstadt

erhalten Praxisinhaber kostenlos das Info-Paket (im DIN
A-2 Versandkarton) zum „Tag der Zahngesundheit“.

Das Paket enthält u. a.:
2  Poster „Gesund beginnt im Mund“ (Motiv: Buntschopf)
20  Merkblätter „Tag der Zahngesundheit“
1  Blatt „Ideen zum Tag der Zahngesundheit“
1  DIN A-4 Kleinposter „Das Gebiß des Menschen“
1  DIN A-4 Kleinposter „Die wichtigsten Gebißerkrankun

gen und ihre Verhütung“
1  Sonderangebot Zahnpflegebeutel „Tag der Zahngesund

heit“
1  Poster „Zahnmännchen mit Schirm“
2  Poster „Zahnfreundliche Süßigkeiten“
25  Faltblätter „Bitte recht zahnfreundlich“
5  Merkblätter „Zahnfreundliche Süßwaren“
1  Produktverzeichnis „Zahnfreundliche Süßwaren“
50  Klebebuttons „Zahnmännchen mit Schirm“
1  Faltblatt „Rosa Zeiten für die Zweiten“
1  Broschüre „Phytotherapie in der Zahnmedizin“
1  Broschüre „Gesunde Zähne - Ein Ratgeber für Patien

ten“
20  Gewinnspielkarten für Kinder
1  Patientenzeitschrift „Anbiss“
16  Merkblätter zu Themen der Mundgesundheitspflege

und der  Kieferorthopädie
1  Krocky-Lutschkalender
1  Prophylaxe-Spaß-Paß aus dem Zahnärztlichen Fachver

lag

Bestellungen müssen bis spätestens 14.08.1996 beim Verein
für Zahnhygiene e. V. eingegangen sein; danach können An
forderungen aus technischen Gründen nicht mehr berück
sichtigt werden. Die Auslieferung der Pakete erfolgt Ende
August.

Aktionskreis Tag der Zahngesundheit
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Das Recht der gesetzlichen
Unfallversicherung soll in
das Sozialgesetzbuch (SGB)
eingeordnet werden. Dies be
schloß der Bundestag am 13.
Juni, als er einen Gesetzent
wurf der Bundesregierung
(13/2204, 13/2333) annahm.

Mit der Einordnung in das
Sozialgesetzbuch sind eine
rechtssystematische Überar
beitung des Unfallversiche
rungsrechts und einzelne in
haltliche Neuregelungen ver
bunden. Insbesondere wird
der Präventionsauftrag der
Unfallversicherungsträger 
auf die Abwehr arbeitsbe
dingter Gesundheitsgefahren
erweitert. Erweitert wird zu
dem der Versicherungs
schutz in Kindertagesstätten.
Gleichzeitig werden Festbe
träge für Arznei-, Verband-
und Hilfsmittel eingeführt.

Verbunden ist der Gesetzent
wurf mit einer Verstärkung
des Datenschutzes entspre
chend der verfassungsge
richtlichen Rechtsprechung
und mit Verfahrensvereinfa
chungen, auch durch erwei
terte Möglichkeiten zur Ab
findung von Renten.

Ergänzend zu den Vorschlä
gen der Regierung hat der
Fachausschuß beschlossen,
das Berufskrankheitenrecht
durch verstärkte Forschungs
aktivitäten der Unfallversi
cherungsträger fortzuent
wickeln. Ferner soll es eine
verbesserte Kooperation zwi
schen Unfallversicherung
und staatlicher Gewerbeauf
sicht in der Prävention geben
und der Datenschutz über die
nach dem Regierungsent

wurf vorgesehenen Verbesse
rungen hinaus ausgebaut
werden. Festgelegt wurde
auch, daß die Umlagebela
stung der Arbeitgeber durch
befristete Aussetzung der Re
gelung über die Auffüllung
der Rücklage verringert wird.

Der Beschlußempfehlung zu
folge werden die Neuregelun
gen Folgekosten mit sich
bringen. Die Erweiterung des
Versicherungsschutzes in
Kindertagesstätten wird die
Unfallversicherungsträger 
der öffentlichen Hand im
Landes- und im kommuna
len Bereich mit rund 27 Mil
lionen DM jährlich belasten.
Dem Mehraufwand stünden
nicht quantifizierbare Entla
stungen gegenüber, weil in
diesem Bereich bereits heute
teilweise ein erweiterter Ver
sicherungsschutz auf Sat
zungsgrundlage oder auf
grund von Privatversiche
rungsverträgen bestehe.

Bei dem Teil des Gesetzes,
der sich mit dem Daten
schutz befaßt, führten die Än
derungen im Sozialausschuß
dazu, daß bei der Bestellung
von Gutachtern ein Auswahl
recht für den Versicherten be
gründet wird. Dies soll der
Transparenz des Verfahrens
dienen. Das Auswahlrecht
setzt voraus, daß der Unfall
versicherungsträger dem Ver
sicherten mehrere geeignete
Gutachter vorschlägt. Auch
der Versicherte hat das Recht,
einen oder mehrere Gutach
ter vorzuschlagen. In be
stimmten Fällen (insbesonde
re dann, wenn zu einem Kau
salzusammenhang noch kei

ne breiten medizinisch-wis
senschaftlichen Erkenntnisse
vorliegen) werde allerdings
nur eine sehr geringe Zahl
von Gutachtern zur Verfü
gung stehen, so daß der Un
fallversicherungsträger dem
Versicherten lediglich zwei
oder auch nur einen Gutach
ter vorschlagen kann. Dies sei
aber eine Ausnahmesituati
on.

Mit der Neuregelung ist zu
dem die nachdrückliche Er
wartung verbunden, daß die
Unfallversicherungsträger 
dafür Sorge tragen, daß eine
ausreichende Anzahl von
Gutachtern zur Verfügung
steht und der für die Erstat
tung der Gutachten benötigte
Zeitraum deutlich verringert
wird.

Darüber hinaus hat der Sozi
alausschuß in der Beratung
die Auskunftspflicht der Ärz
te und Zahnärzte auf die
Übermittlung der Daten be
schränkt, die für ihre Ent
scheidung, ein Heilverfahren
auf Kosten der Unfallversi
cherungsträger durchzufüh
ren, entscheidend waren. Der
Versicherte kann vom Unfall
versicherungsträger verlan
gen, über die von den Ärzten
übermittelten Daten unter
richtet zu werden. Zudem ist
er von den Ärzten über den
Erhebungszweck, ihre Aus
kunftspflicht und über seine
Rechte zu unterrichten.

Soweit die für den medizini
schen Arbeitsschutz zustän
digen Stellen und die Kran
kenkassen Daten zur Erfül
lung ihrer Aufgaben benöti
gen, dürfen die Daten auch

tzb 7-8/96

SGB inklusive Unfallversicherung
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Recht

an sie übermittelt werden.
Ärzte und Zahnärzte, die
nicht an einer Heilbehand
lung beteiligt sind, sind ver
pflichtet, dem Unfallversiche
rungsträger auf Verlangen
Auskunft über die Behand
lung, den Zustand sowie über
aktuelle und frühere Erkran
kungen des Versicherten zu

Bei so manchem Gerichtsur
teil ist man geneigt, eine Qua
litätssicherung in der Recht
sprechung zu fordern - so im
allerersten Urteil des Jahres
1996 des Amtsgerichts Mün
chen,ergangen am 02.01.1996.

Ein Zahnarzt führt eine pro
fessionelle Zahnreinigung
bei einem Kassenpatienten
durch, mit dem diesbezüg
lich eine Privatvereinbarung
abgeschlossen worden ist.
Die Rechnungssumme be
trägt DM 142,65. Sie setzt sich
zusammen aus 30 x GOZ 405
(3,5facher Satz), 1 x 102
(2,3fach) und DM 4,- Materi
alkosten. Nachdem der Pati
ent die Rechnung nicht be
zahlt hat, kommt es zum
Rechtsstreit. Das Gericht
meint hierzu:

Die zulässige Klage ist nur
zum Teil begründet. Der
Zahnarzt hat gegen den Pati
enten einen Anspruch auf
Zahlung eines Arzthonorars
in Höhe von DM 71,32 nach §
611, 612 BGB. Das Gericht be
urteilt die vom Zahnarzt er
stellte Rechnung als ange
messen. Dieser hat auch
schlüssig vorgetragen, daß er
mit der Zahnreinigung be
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auftragt worden ist. Der Pati
ent wird nicht dadurch von
der Zahlung der Zahnarzt
rechnung befreit, daß seine
Krankenkasse - die AOK
München - sich geweigert
hat, die Kosten zu überneh
men. Entscheidend ist, daß
eine Mehrkostenvereinba
rung hinsichtlich der Privat
behandlung abgeschlossen
worden ist. Der Patient ist je
doch nicht verpflichtet, den
vollen Rechnungsbetrag zu
bezahlen, so das Gericht.
Die Rechnung ist erstellt wor
den für das Entfernen harter
und weicher Zahnbeläge. Die
AOK München erstattet aber
keine Kosten für das Entfer
nen weicher Zahnbeläge,
weil davon ausgegangen
wird, daß der Patient diese
mit einer  Zahnbürste selber
entfernen kann. Darauf hätte
der behandelnde Zahnarzt
hinweisen müssen. Er hat in
soweit seine Aufklärungs
pflicht verletzt. Wenn der be
handelnde Zahnarzt darauf
aufmerksam gemacht hätte,
daß das Entfernen weicher
Zahnbeläge auch ohne ärztli
che  Behandlung möglich sei,
hätte der Patient die Möglich
keit gehabt, auf diese Be

erteilen, soweit dies für die
Heilbehandlung und die Er
bringung sonstiger Leistun
gen erforderlich ist. Die Un
fallversicherungsträger müs
sen den Versicherten auf ein
Auskunftsverlangen sowie
auf das Recht, auf Verlangen
über die von den Ärzten
übermittelten Daten unter

richtet zu werden, rechtzeitig
hinweisen.

Assessor jur.,
Dipl.-BW J. W. F. Kohlschmidt
Geschäftsführer LZKTh

handlung zu verzichten. We
gen dieser Unterlassung
kann dem Zahnarzt nur die
hälftige Zahnarztrechnung
zuerkannt werden.
Die Kosten des Rechtsstreits
werden gegeneinander auf
gehoben.
Soweit - auszugsweise - der
im Krankenkassendenken
behaftete Amtsrichter zur
Prophylaxe. Die Anwalts-
und Gerichtskosten belaufen
sich auf insgesamt DM 227,-,
so daß diese professionelle
Zahnreinigung den Kollegen
letztlich DM 150,- gekostet
hat. So wird in einem Rechts
staat aus einer Forderung
von DM 150,- eine „Schuld"
von DM 150,-. Das (Gerichts)
Jahr fängt ja gut an. Zum
Glück ist das Urteil nur für
den betreffenden Einzelfall
gültig.
(Endurteil gemäß § 495a
ZPO, wegen geringen Streit
werts nicht berufungsfähig)
AZ: 25l C 27867/95.

Dr. Janusz Rat

Aus: Bayerische Landes
zahnärztekammer,
Kammer Depesche, März 1996

Honorarkürzung wegen unterlassener
„Zahnputz-Aufklärung“
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4. Schleswig-
Holsteinischer
Zahnärztetag

Samstag, 15. März 1997
Holstenhallen in Neumün
ster
Beginn: ca. 9.00 Uhr
Ende: ca. 18.00 Uhr

Thema: 
Praxisgerechte PAR-
Behandlung

Weitere Informationen:

Dr. R. Hinrichsen
(Referent für Fortbildung im
Vorstand der KZV Schleswig-
Holstein)

Tel.: 0431/95436,
Fax: 0431/96993

und

Frau Bähren
(Mitarbeiterin der Geschäfts
stelle für Fortbildung der KZV
S-H)

Tel.: 0432/3897-128

Die Deutsche Apotheker-
und Ärztebank ermöglicht
mit einem aktuellen Angebot
unter dem Namen "Kon
toführung jederzeit" einen
kostenlosen Einstieg ins Ho
mebanking.
Das Leistungspaket umfaßt
-  die Homebanking-Soft

ware
-  die Anmeldung bei der

Telekom zur Teilnahme an
Btx bzw. T-Online (die üb
liche Gebühr in Höhe von
50 Mark entfällt für den
Kunden)

-  ein Modem, das als Ein
stiegsmodell geeignet ist,
bzw. alternativ ein lei
stungsfähigeres Modem
oder eine ISDN-Karte zu
einem reduzierten Preis

-  eine Hotline-Unterstüt
zung rund ums Modem.

Bei der APO-Bank zeigt man
sich überzeugt, daß mit zu
nehmender „PC-Dichte“ die
Verbreitung von Homeban
king innerhalb der Heilberu
fe künftig stark zunehmen
wird. Ausschlaggebend dafür
sei aber vor allem der Vorteil,
daß man Standardgeschäfte
des Zahlungsverkehrs durch
Homebanking - unabhängig
von Öffnungszeiten der Filia
len - an allen Tagen rund
um die Uhr abwickeln kön
ne.

Interessenten an dem neuen
Angebot der APO-Bank kön
nen sich an die Filialen des
Instituts wenden.

Pressemitteilung

Deutsche Apotheker- und
Ärztebank

Kostenloser Einstieg ins
Homebanking

Deutsche Gesellschaft für Hypnose  DGH
Fort und Weiterbildung in klinischer Hypnose

Für Zahnärzte + Dipl.Psychologen + Ärzte

     18. Tagung der DGH
   

Do. 3. bis So. 6. Oktober 1996
Bad Lippspringe, Parkhotel

Hauptthema: Hypnose und Schmerz
mit Kay F. Thomas, DDS, USA

Weitere Vorträge und Workshops für Anfänger,
Fortgeschrittene und Profis.

Neue Curricula: Augsburg: 25.+26.1.1997, Berlin: 21.+22.9.1996,
Bremen; Frankfurt/Main: 23.+24.11.1996, Jena: 16.+17.11.1996,

Marl: 22.+23.2.1997 und München: 19.+20.10.1996.

Anmeldung und Information: Geschäftsstelle der DGH,
Druffelsweg 3, 48653 Coesfeld, Tel. 025417 0007, Fax 700 08
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Praxisservice

Produktinformationen

Bewährte Qualität und weitgesteckte Ziele
Der Firmenname Nobelphar
ma bürgt seit Gründung des
Unternehmens für gleich
bleibende Qualität.

Über 450.000 Patienten in
der ganzen Welt erhielten
durch das Brånemark Sy
stem® neue Zähne.

Nobelpharma firmiert seit
Anfang Mai unter Nobel Bio
care. „Das ist ein Name, der
unsere gegenwärtigen und
zukünftigen Aktivitäten bes
ser darstellt“, erläutert der
geschäftsführende Direktor
Jack Forsgren. „Außerdem
können wir jetzt nicht mehr
mit einem pharmazeuti
schen Unternehmen ver
wechselt werden.“

Nobel Biocare ist ein multi
nationales Unternehmen mit
Hauptsitz in Göteborg. Mit
Tochtergesellschaften in et
wa 20 Ländern und einem
Vertrieb in über 50 Ländern
erzielt Nobel Biocare etwa
85 % des Gesamtumsatzes

außerhalb Skandinaviens.
Der Marktanteil des Unter
nehmens beträgt weltweit
bei Dentalimplantaten rund
30 %.

„Wir haben weitgesteckte
Ziele“ betont Jack Forsgren.
„Es ist unsere Aufgabe, die
Lebensqualität der von Zahn
verlust betroffenen Men
schen wiederherzustellen.“

Zahnverlust ist ein großes
Problem innerhalb des inter
nationalen Gesundheitswe
sens. Etwa 200 Millionen
Menschen in Europa, Norda
merika und Japan leiden un
ter teilweisem oder vollstän
digem Zahnverlust. Vor 30
Jahren entdeckte Prof. Per-
Ingvar Brånemark, daß Kno
chen Titan wie körpereige
nes Gewebe akzeptiert. Er
entwickelte das Brånemark
System®, das einen optima
len Behandlungserfolg ge
währleistet - der Knochen
wächst direkt auf die Ober

fläche der Fixtur und veran
kert diese dauerhaft im Kie
fer.
Jack Forsgren: „Wir werden
noch größere Mittel in For
schung und innovative Ent
wicklungen investieren.“ Es
ist das Ziel von Nobel Bioca
re, zukunftsweisende Stan
dards zu setzen und aktuelle
Trends zu realisieren.
„Zahnärzte und Patienten
haben zu Recht hohe Erwar
tungen an Nobel Biocare.
Unsere Namensänderung
stimmt mit der Herausforde
rung überein, optimale Lö
sungen anzubieten“, betont
Jack Forsgren.
Perfekte Ästhetik wird dabei
in allen Indikationsberei
chen eine herausragende
Rolle spielen.

Nobel Biocare Deutschland
GmbH,
Wankelstraße 9, 50996 Köln

Inserentenverzeichnis Seite 
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Bei der verbesserten blend-
a-dent Professional wurden
die Außenborsten verlängert
und deren Härtegrad auf
„Weich“ reduziert. Diese neu
en längeren und weicheren
Außenborsten erreichen
noch mehr Flächen im Zahn
zwischenraum als herkömm
liche Bürsten, insbesondere
im Interdentalraum am
Zahnfleischrand.

In einer in-vitro-Vergleichs
studie, die eine sehr genaue
und reproduzierbare Simula
tion der verschiedenen Zahn
putztechniken ermöglicht,
wurde eindeutig bestätigt:
Mit der neuen blend-a-dent
Professional werden um 37 %

mehr Flächen im schwer er
reichbaren Interdentalraum
und sogar 40 % mehr Flächen
im Interdentalraum am
Zahnfleischrand, im Ver
gleich zu flachen Borstenfel
dern, erreicht. Durch die
signifikant bessere Reichwei
te wird die Plaque in den
genannten Problemzonen
gründlicher entfernt.

Optimaler Schutz vor Zahn
fleischverletzungen und ma
ximale Schonung der Zahn
hartsubstanz werden durch
die unübertroffene Borsten
endabrundung der blend-
a-dent Professional erreicht.
In einem patentierten und
weltweit einmaligen Herstel

lungsverfahren werden 96 %
der Borstenenden optimal
abgerundet und hygienisch
in den Bürstenkopf einge
schweißt.
Der vertikal und horizontal
schmal zulaufende Bürsten
kopf ermöglicht eine gründ
lichere Reinigung auch der
schwer erreichbaren hinter
en Molaren.
Die blend-a-dent Professio
nal ist in 3 verschiedenen
Härtegraden und als Kurz
kopf-Version in mittlerer
Härte lieferbar.

blend-a-med-Forschung
 

Neue blend-a-dent Professional:
Verbesserte Reinigungsleistung und optimale Schonung
von Zähnen und Zahnfleisch

Wer mit PC ausgerüstet ist
(ab DOS 3.3 + 3.5"-HD-Lauf
werk + Drucker + freier Zu
griff zum DOS- Betriebssy
stem!!), für den wird das Be
stellen jetzt noch leichter.
Denn ab sofort gibt es alle Ar
tikel aus dem M+W Katalog
PRAXISBEDARF auch auf
Diskette! Die Diskette mit Na
men „M+W ON BYTE" ist
übersichtlich gestaltet, bein
haltet ausführliche Produkt
informationen und läßt sich
leicht bedienen.
Der Benutzer wählt am Bild
schirm den Artikel aus, setzt
die Bestellmenge ein, und
auf Tastendruck werden alle
notwendigen Bestellinforma
tionen (d. h.: Artikel-Num
mer, Artikel-Bezeichnung,
Menge, Preis) automatisch in

eine Bestell-Datei geschrie
ben, die zum Schluß als ferti
ges Bestellblatt ausgedruckt
wird. Das Auswählen der Ar
tikel kann erfolgen über die
Artikel- Bezeichnung, die Ar
tikel-Nummer oder über die
Indikation.

Sehr praktisch ist die sog.
„persönliche Materialliste“,
in der man die in der eige
nen Praxis verwendeten Arti
kel abspeichern kann. Damit
wird das Bestellen dieser Ar
tikel noch einfacher, und
man erhält einen schnellen
Überblick.

Damit die Diskette in mög
lichst vielen Praxen verwen
det werden kann, hat man
sie an das meistverbreitete
PC-Betriebssystem „DOS“

angepaßt („Windows“ ist
nicht notwendig). Aus die
sem Grund beinhaltet die
Diskette keine Abbildungen.

Resümee: Die neue M+W Dis
kette „M+W ON BYTE" ist ein
überaus praktisches Hilfsmit
tel, um Produkte leichter aus
wählen und bestellen zu kön
nen. Sie ersetzt den Katalog
nicht, sondern ergänzt ihn.
„M+W ON BYTE“ kostet DM
10,- + MwSt. (Versand erfolgt
portofrei). Um Virenfreiheit
zu gewährleisten, ist die Dis
kette vom Umtausch ausge
schlossen.

Die Diskette kann bestellt
werden bei: M+W Dental,
63652 Büdingen, Tel.: 0 60 42/
88 00-88, Fax: 0 60 42/88 00-
80.

Neu von M+W Dental: „M+W ON BYTE"


